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Einleitung

Menschen mit Behinderungen und die Personen in ihrem 

UmfeldsehensichimAlltaghäufigvorHürdenundSchwierig-

keiten.FüreinemöglicheLösungdieserProblemebedarfes

angesichts der ziemlich verwirrenden Vielfalt von Zuständig-

keiten, Anlaufstellen und Unterstützungsangeboten vorerst 

einmal der Orientierung. Einen „EIN:BLICK“ soll Ihnen die 

vorliegende Schriftenreihe des Sozialministeriums bieten.

Wirwarenbestrebt,vonFragenauszugehen,dieSiepersön-

lichstellenkönnten,undhabenInformationenzufolgenden

Themenbereichen für Sie aufbereitet:

EIN:BLICK 1 Kindheit und Jugend 
EIN:BLICK 2 Arbeit
EIN:BLICK 3 Rehabilitation
EIN:BLICK 4 Seniorinnen und Senioren

EIN:BLICK 5 Pflege
EIN:BLICK 6 Sozialentschädigung

EIN:BLICK 7 Finanzielles 

EIN:BLICK 8 Gleichstellung

„EIN:BLICK“ vermittelt eine Übersicht und soll Ihnen die 

Orientierungerleichtern.DieAngabenkönnendeshalbnicht

immer ins Detail gehen. Zur Beurteilung von Einzelfällen sind 

ausschließlichdiegesetzlichenBestimmungenmaßgebend.

FürspeziellereFragenwendenSiesichbitteandieimHeft

angeführten Institutionen. Das Sozialministeriumservice 

steht Ihnen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 

ersteAnlaufstellefüralleFragenzumThemaBehinderung

zur Verfügung.

Zusätzlichen Einblick bietet Ihnen der Anhang, in dem Sie die 

Adressen der wichtigsten Einrichtungen sowie weitere von 

unszusammengestellteBroschürenundDownloadsfinden.

FinanzielleLeistungenwerdenindeneinzelnenBroschüren

nur allgemein behandelt. Um Ihnen besseren Zugang zu den 

fürSieinFragekommendenUnterstützungen,Befreiungen,

Ermäßigungenetc.zuermöglichen,habenwirdieseInforma-
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tionen in einem eigenen Heft „EIN:BLICK 7 – Finanzielles“ 

zusammengefasst. Damit versuchen wir, Ihnen möglichst

umfassende Information in bedarfsgerechter Gliederung 

anzubieten. Als eigenes Heft kann es auch leichter auf dem 

neuesten Stand gehalten werden. 

DieletzteGesamtauflagestammtausdemJahre2015.Seit-

her sind die Hefte je nach Bedarf einzeln überarbeitet und 

aufgelegtworden.Nunmehrliegtdie8.Gesamtauflagevor,

mit der wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Thema 

BehinderungmitaktuellemStand2019anbietenkönnen.

Wir möchten Sie aber auch einladen, die Homepage des

Sozialministeriums  sozialministerium.at zu besuchen. Hier 

findenSievielenützlicheInformationenundhabenu.a.auch

dieMöglichkeit,„EIN:BLICK“-Texte nach Belieben kostenlos 

herunterzuladen. 

Die Redaktion

https://sozialministerium.at
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Seniorinnen und Senioren

NachderaktuellenBevölkerungsprognosederStatistikAus-

triawirddieBevölkerungszahlÖsterreichsinZukunftweiter

wachsen.DieLebenserwartungvonFrauenundMännernwird

ansteigenunddieAltersstrukturderBevölkerungwirdsich

verändern. Der Anteil der unter 15-jährigen Personen wird 

geringer,währendderAnteilderBevölkerungimAltervon

über60undinsbesondereüber75Jahrensteigt.DieBevöl-

kerung im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 60 Jahren, wird 

in Zukunft kontinuierlich zurückgehen. Im Jahresdurchschnitt 

2016 waren rund 24 % der Bevölkerung im Pensionsalter

von 60 und mehr Jahren, mittelfristig (2020) werden es ca. 

25 % und langfristig (ab 2030) etwa 30 % (rund 2,8 Mio 

Menschen) sein.

Dabei wird der Anteil der über 80-Jährigen am stärksten 

steigen.DerdemografischeWandelbringtesmitsich,dass

in Zukunft viele Aufgaben von weniger und im Durchschnitt 

älteren Menschen bewältigt werden müssen, wobei „alt

sein“ in erster Linie nicht „hilfe- und pflegebedürftig“ zu

sein bedeutet. Die Seniorinnen und Senioren sind heute im 

Vergleich zu früheren Zeiten im Durchschnitt gesünder, vita-

lerundvielfachfinanziellunabhängigerundanderaktiven

Mitgestaltung unserer Gesellschaft interessiert.

DieösterreichischeSenioren-undSeniorinnenpolitikstellt

denMenschenmitseinenFähigkeitenundRessourceninden

Mittelpunkt und versteht sich als Politik mit den Seniorinnen 

undSenioren,diealsQuerschnittsmaterie (Mainstreaming

Ageing)indieunterschiedlichenFachbereichederverschie-

denen Ressorts hineinreicht. Sie verfolgt daher folgende 

Zieleundsetztu.a.folgendeMaßnahmen:

• Förderung und Sicherung der Teilhabe älterer 
Menschen am sozialen, politischen, ökonomischen 
und kulturellen Leben.InÖsterreichwurdemitdem
Bundesseniorengesetz ein wichtiger Schritt gesetzt. 

Erstens wurde dadurch die Beratung, Information und 

Betreuung von Seniorinnen und Senioren durch die 
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großenSeniorenorganisationenfinanziellabgesichert.

Jährlich werden dafür mehr als zwei Millionen Euro zur 

Verfügung gestellt. Zweitens wurde mit dem Bun-

desseniorenbeirat eine angemessene Vertretung der 

Anliegen der älteren Generation auf nationaler Ebene 

geschaffen,derVorschlägefürdiekonkreteGestaltung

der Senioren- und Seniorinnenpolitik entwickeln und 

einbringen kann. Er dient auch als Gesprächsforum für 

den Dialog zwischen den politischen Entscheidungsträ-

gern und Vertretern und Vertreterinnen der Seniorenor-

ganisationeninseniorenspezifischenFragen.Derkraft

Gesetz eingerichtete Österreichische Seniorenrat ist 

als Dachverband der Senioren- und Seniorinnenorgani-

sationen in allen Angelegenheiten, die die Interessen 

derösterreichischenSeniorinnenundSeniorenberüh-

renkönnen,dengesetzlichenInteressenvertretungen

der Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen, der Wirt-

schaftstreibenden und der Landwirte gleichgestellt. 

DamitverfügtÖsterreicheinegesetzlicheInteressen-

vertretung der Seniorinnen und Senioren. 

• ZukunftsweisendfürdieösterreichischeSenioren-

politik ist der 2012 verabschiedete Bundesplan für 
Seniorinnen und Senioren. Die oberste Zielsetzung 

ist die Wahrung oder Hebung der Lebensqualität aller 

älteren Menschen bzw. einzelner Gruppen unter ihnen, 

die durch die Umsetzung des im Bundesplan enthalte-

nenumfassendenMaßnahmenkatalogserreichtwerden

soll. 2017 wurde der Bundesplan für Seniorinnen und 

Senioren einer Evaluierung unterzogen.

• Förderung des lebenslangen Lernens in der nach-

beruflichenLebensphasealseinewesentlicheVo-

raussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und ein 

selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter. Dabei ist 

dieSchaffungeinesvielfältigen,qualitätsgesicherten,

niederschwelligenAngebotsdurchdieFörderungvon

Modellprojekten, die Weiterbildung der Trainer/innen, 

Informationsveranstaltungen, Broschüren und Grundla-

genforschung vorrangig.

• Förderung des Aktiven Alterns, verstanden als 

umfassenderProzessderOptimierungderMöglichkei-
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ten, im zunehmenden Alter die eigene Gesundheit zu 

wahren,amsozialenLebenteilzunehmen,diepersön-

liche Sicherheit zu gewährleisten und so die eigene 

Lebensqualität zu verbessern. Die Umsetzung erfolgt 

z.B.durchFörderungvonProjektenzurPartizipation,

vonMaßnahmenzurUnterstützungvonFreiwilligen,

durchMaßnahmenzurSensibilisierungfürGewaltund

Benachteiligung älterer Menschen.

Der Austritt aus dem Berufsleben kann als Bereicherung und 

Befreiung erlebt werden, vor allem, wenn vielseitige Interes-

sen und soziale Beziehungen aufgebaut werden konnten und 

weitergepflegtwerden.DiePensionierungkannaberauch

zu einem Gefühl der sozialen Isolation und der Einsamkeit 

führen. Ein besonderes Anliegen ist, dass die älteren Men-

schen in das gesellschaftliche Leben eingebunden bleiben. 

Teilnahme, Verantwortung und das Gefühl gebraucht zu 

werden, haben zudem wesentliche Auswirkungen auf ein 

gesundes und erfolgreiches Altern. Diese Broschüre soll 

Ihnenbehilflichsein,diepersönlichenChancenzunutzenund

die Herausforderungen dieses Lebensabschnittes leichter 

zu bewältigen.
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Pensionen

Österreich hat im internationalen Vergleich ein sehr gut

ausgebautes System der Altersvorsorge. Das Pensionsrecht 

ist nicht einheitlich, sondern in einer Vielzahl von Gesetzen 

geregelt.

Unselbständig Erwerbstätige (Arbeiter bzw. Arbeiterinnen 

und Angestellte) sowie kleinere Gruppen selbständig Er-

werbstätiger beziehen ihre Pension nach dem Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz (ASVG). Der Großteil der selb-

ständig Erwerbstätigen bezieht im Ruhestand Leistungen 

nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG). 

Bäuerinnen und Bauern erhalten ihre Pension nach dem 

Bauern-Sozialversicherungsgesetz(BSVG).Füreinigeandere

kleine Gruppen von Erwerbstätigen gibt es eigene gesetz-

liche Regelungen (z. B. das Notariatsversicherungsgesetz).

Der „Ruhegenuss“ öffentlich Bediensteter (Bund, Länder,

Gemeinden und Unternehmen wie Post und Bahn) stellt eine 

Besonderheit im Pensionssystem dar. Dazu gibt es zahlreiche 

Bundes- und Landesgesetze mit zum Teil sehr unterschied-

lichen Regelungen, deren Beschreibung im Einzelnen den 

Rahmen dieser Broschüre sprengen würde. Nähere Informa-

tionen dazu sind beim jeweiligen Dienstgeber zu erhalten.

Als Basis für ein einheitliches Pensionsrecht aller Erwerbs-
tätigenwurdeimJahr2005das„AllgemeinePensionsge-

setz“ (APG) geschaffen. Versicherte, die vor dem 1.1.1955

geboren sind, werden – mit wenigen Ausnahmen – vom APG 

jedoch nicht erfasst und fallen hinsichtlich ihrer Leistungs-

ansprüche auch ab 1.1.2005 in die Zuständigkeit des ASVG, 

GSVG,FSVGbzw.BSVG(„Altpensionen“).

Die folgende Darstellung bezieht sich nur auf die Be-

stimmungen der Sozialversicherungsgesetze. Aufgabe der 

Pensionsversicherung ist es, den Versicherten bzw. ihren 

Hinterbliebenen ein Ersatzeinkommen zu bieten, wenn sie 

aus Gesundheits- oder Altersgründen nicht mehr arbeiten 

könnenbzw.nichtmehrzuarbeitenbrauchenoderwenndie
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versichertePersongestorbenist(„Versicherungsfall“).Unter

„EintrittdesVersicherungsfalles“verstehtmandasEreignis,

daseineVersicherungsleistungauslöst,alsoz.B.dasErrei-

chen des Anfallsalters oder das Vorliegen von geminderter 

Arbeitsfähigkeit.

DiePensionenwerdendurcheinUmlageverfahrenfinanziert.

Das bedeutet, dass Beiträge der Berufstätigen im selben 

Monat, in dem sie eingezahlt wurden, ergänzt durch einen 

Zuschuss aus dem Budget, an die Pensionisten ausbezahlt 

werden. 

InÖsterreichgibteskeineechteMindestpension.Pensions-

bezieher und -bezieherinnen mit einem Gesamteinkommen 

unter dem gesetzlichen Richtsatz, erhalten die Differenz

als Ausgleichszulage (siehe  EIN:BLICK 7 – Finanzielles, 
Sozialministerium). Wenn Ihre Lebenshaltungskosten den-

nochnichtgedecktwerdenkönnen,wiebeispielsweisebei

AufenthaltineinemPflege-oderSeniorenheim,könnenSie

Sozialhilfe beantragen. Da es sich dabei um eine Leistung 

der Bundesländer handelt, sind die Voraussetzungen von 

Land zu Land verschieden. 

ImInternetkönnenSiesichzudiesemThemenkreisebenfalls

unter  help.gv.at (Pfad: Pension) bzw. unter  sozialversi 

cherung.at(Pfad:IchbinVersicherter/Pension–Pflegegeld)

informieren. Weitere Informationen erhalten Sie auch in der 

Schriftenreihe   SOZIALE SICHERHEIT, Hauptverband 

derösterreichischenSozialversicherungsträger.Anschriften

der für Sie zuständigen Versicherungsträger entnehmen Sie 

bitte  demAnhang.

Wann habe ich Anspruch auf eine 
Pensionsleistung?

Um eine Pension zu erhalten, müssen Sie im Laufe Ihres 

Erwerbslebens eine Mindestanzahl an Versicherungsmonaten 

erworbenhaben,dasheißt,SiemüsseneinebestimmteZeit

sozialversicherungspflichtig (= „angemeldet“) gearbeitet

haben. Zusätzlich müssen bei Eintritt des Versicherungsfalles 

http://help.gv.at
http://sozialversicherung.at
http://sozialversicherung.at
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allgemeine und besondere Anspruchsvoraussetzungen 

erfüllt sein. Da die Voraussetzungen von der jeweiligen 

Pensionsart abhängen, werden die Pensionsleistungen in 

weitererFolgeeinzelnbeschrieben.

Beachten Sie: 
Damit Sie zu einer Pension kommen, müssen Sie einen Antrag 
stellen!

Welche Pensionsleistungen gibt es?

Die Pensionsarten unterscheiden sich wie folgt:

• Alterspension

• Vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer 

(inklusive Langzeitversichertenregelungen)

• Korridorpension

• Schwerarbeitspension

• Pension wegen geminderter Arbeitsfähigkeit

• Hinterbliebenenpension

VersicherungszeitenwirkensichaufdieFeststellungeines

Pensionsanspruches aus. Nach ihrem Zustandekommen 

unterscheidet man:

Versicherungszeitenfür„Altpensionen“

• BeitragszeitenderPflichtversicherung 

Das sind Zeiten einer versicherungspflichtigen 
Erwerbstätigkeit als Arbeiter/in, Angestellte/r, 
selbständig Erwerbstätige/r oder als Bauer bzw. 
Bäuerin.

• Beitragszeiten der freiwilligen Versicherung 

Darunter versteht man Zeiten, die Sie durch freiwillige 
Beitragsentrichtung erworben haben. 

Beachten Sie: Begünstigte Weiterversicherung in 
der Pensionsversicherung für Pflegepersonen:  
Wenn Sie eine/n nahe/n Angehörige/n mit Anspruch 

aufPflegegeldzumindest in Höhe der Stufe 3 be-

treuen und aus diesem Grund nicht (mehr) erwerbs-
tätig sind bzw. Ihre Erwerbstätigkeit aufgegeben 
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haben, werden seit 1.8.2009 die Kosten zur Gänze 
vom Bund getragen. Diese Weiterversicherung ist 

daher kostenlos. 

Beachten Sie: Begünstigte Selbstversicherung in der 
Pensionsversicherung für Pflegepersonen: 
Auch wenn Sie einer Teilzeiterwerbstätigkeit nach-

gehenbestehtdieMöglichkeiteinerbegünstigten

Selbstversicherung, sofern Ihre Arbeitskraft durch 

diePflegeeinesodereinernahenAngehörigen,der/

diePflegegeldzumindestinHöhederStufe3bezieht,

erheblich beansprucht wird. Wenn Sie sich überwie-

gendderPflegeeinesbehindertenKindeswidmen,

fürdaserhöhteFamilienbeihilfegewährtwird,sind

Sie auf Antrag auch kostenlos pensionsversichert. 

(siehe dazu auch Broschüre  EIN:BLICK 5 – Pflege, 

Sozialministerium).

• Ersatzzeiten  

sind Versicherungszeiten, für die normalerweise 

keine Beiträge zu entrichten sind. Das sind Zeiten, 

in denen Sie als versicherte Person nicht in der Lage 

waren, Beitragszeiten zu erwerben, z. B. während des 

Präsenzdienstes, des Wochengeld-, Arbeitslosengeld- 

oder Krankengeldbezuges sowie während Zeiten der 

Kindererziehung.

Versicherungszeiten nach dem Allgemeinen 
Pensionsgesetz (APG)

FürVersicherte,dieabdem1.1.1955geborensind,enthältdas

Allgemeine Pensionsgesetz (APG) eine wesentliche Neuerung 

im Versicherungsrecht: Es gibt keine Ersatzzeiten – auch 

für diese Zeiten werden Beiträge (z. B. vom Bund) entrichtet. 

AlleZeitenhabenab1.1.2005dieQualitäteinerBeitragszeit.

Hinweis: 
Österreichhatmit vielenanderenStaatenSozialversiche-

rungsabkommen geschlossen. Versicherungszeiten, die in 

einem anderen dieser Vertragsstaaten erworben wurden, 

werden auch inÖsterreich anerkannt. Eine Liste der Ver-

tragsstaatenfindenSieaufderWebseitederPVA(sieheim

Anhang unter ). 
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Was ist für meinen Pensionsanspruch noch 
wichtig?

Anspruchsvoraussetzungen

Pensionsanspruch besteht unter folgenden Voraussetzungen:

• Eintritt des Versicherungsfalles (z. B. Erreichen der 

Altersgrenze oder Vorliegen von Erwerbsunfähigkeit)

• Erfüllung der allgemeinen Anspruchsvoraussetzung 

(Wartezeit)

• Erfüllung von besonderen Anspruchsvoraussetzungen 

(soweit diese für eine bestimmte Pensionsleistung 

vorgesehen sind)

Wartezeit 

Dies ist der Mindestzeitraum, für den eine Versicherung 

bestanden haben muss, um einen Pensionsanspruch zu 

begründen.

Stichtag 

EristfürdiePrüfungmaßgeblich,obundinwelchemAusmaß

eine Leistung aus der Pensionsversicherung zusteht. Dabei 

handelt es sich im Allgemeinen um den Monatsersten nach 

Antragstellung (für Leistungen aus dem Versicherungsfall 

des Todes ist der Stichtag der Todestag, wenn dieser auf 

einen Monatsersten fällt, sonst der dem Todestag folgende 

Monatserste).

HöhederPension

Die Pension soll ein annähernder Ersatz für das durch die 

Beendigung Ihrer Erwerbstätigkeit wegfallende Einkommen 

sein. Wegen der häufigen Schwankungen des beitrags-

pflichtigenErwerbseinkommenswirdabernichtdasletzte

Gehalt vor dem Stichtag als Pensionsbemessungsgrundlage 

herangezogen, sondern ein Durchschnitt. Abhängig von der 

BemessungsgrundlageistIhrePensionumsohöher,jemehr

Versicherungsmonate Sie erworben haben. 
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Bemessungsgrundlage 

Im Jahr 2019 werden für die Ermittlung der Bemessungs-

grundlage372Beitragsmonate(=„diebesten31Jahre“)mit

denhöchstenmonatlichenBeitragsgrundlagenherangezo-

gen.EserfolgtallerdingsschrittweiseeinegenerelleErhö-

hung der Bemessungszeit um je 12 Monate pro Kalenderjahr 

aufdie„besten40Jahre“.DiesesindimJahr2028erreicht.

Dieser Bemessungszeitraum verringert sich um maximal 36 

MonatefürjedesKindsowiefürZeiteneinerFamilienhospiz-

karenz. Diese Bemessungszeit darf allerdings nicht weniger 

als 180 Beitragsmonate (15 Jahre) betragen.

Den Kindererziehungszeiten wird eine eigene Bemessungs-

grundlagezuGrundegelegt. FürZeiteneinerparallelmit

der Kindererziehung vorliegenden Erwerbstätigkeit wird eine 

entsprechendhöhereBemessungsgrundlageherangezogen

(Gesamtbemessungsgrundlage).

Bitte beachten Sie: 
Dieses System der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen hat 

grundsätzlich nur mehr für vor 1.1.1955 geborene Personen 

Bedeutung, da für alle ab 1.1.1955 geborenen Personen im 

Jahr 2014 eine so genannte Kontoerstgutschrift erstellt 

wurde. Dabei wurde aus den bis 31.12.2013 vorliegenden 

Versicherungsmonaten nach bestimmten Parametern eine 

Kontoerstgutschrift berechnet und als Gesamtgutschrift in 

das bestehende Pensionskonto eingetragen. 

Seit 2014 gibt es somit für diesen Personenkreis nur mehr das 

Pensionskonto und wird für ab 1955 Geborene jede Pension, 

dieab2014gebührt,ausschließlichausdemPensionskonto

berechnet.GenauereInformationenfindenSieaufderWeb-

site des Sozialministeriums unter  sozialministerium.at und 

demPfad:Pension/Pflege.

https://www.sozialministerium.at


Pensionen 15

Ausgleichszulage

Es ist zwar keine Mindestpension vorgesehen, doch erhalten 

Bezieher/innen kleiner Pensionen, die über keine oder nur 

geringe sonstige Einkünfte verfügen, zu ihrer Pension eine 

Ausgleichszulage. Dafür wird jährlich ein Richtsatz festge-

legt, der ein Mindesteinkommen garantiert.

2019 beträgt der Richtsatz für Alleinstehende 933,06 Euro 

mtl., für Ehepaare (sowie gleichgeschlechtliche Paare in 

eingetragener Partnerschaft) 1.398,97 Euro mtl. Wenn min-

destens 360 Beitragsmonate der Pflichtversicherung auf

Grund einer Erwerbstätigkeit erworben wurden, beträgt der 

Richtsatz im Jahr 2019 1.048,57 Euro mtl. für Alleinstehende. 

FürjedesKindkommenzudiesenBeträgen143,97Euromtl.

dazu, sofern es kein monatliches Einkommen von über 343,19 

Euro hat.

Erreicht die Summe aus Bruttopension und sonstigen Ein-

künftennichtdiesenmaßgeblichenRichtsatz,danngebührt

dieDifferenzalsAusgleichszulage.

Sonderzahlungen

In den Monaten April und Oktober gebühren Ihnen Sonder-

zahlungeninderHöheeinesMonatsbezuges.DiePensionen

werden daher 14-mal gezahlt.

Bitte beachten Sie:
WennSiedieAlterspensionnichtmit60(Frauen)bzw.65

(Männer), sondern später in Anspruch nehmen, gebührt Ihnen 

eineerhöhteAlterspension.Zusätzlichwirdbeiaufrechtem

Dienstverhältnis für max. drei Jahre des Aufschubes der 

Anteil des Dienstnehmers / der Dienstnehmerin und des 

Dienstgebers / der Dienstgeberin am Pensionsversicherungs-

beitragjeweilsumdieHälftereduziert.Dadurcherhöhtsich

das monatliche Arbeits-Nettoeinkommen. In die spätere 
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Pensionsberechnung gehen jedoch weiterhin die vollen 

Beitragsgrundlagen ein.

Klarheit, ob Sie nach den geltenden Be-

stimmungen Ansprüche haben, erhalten Sie 

durch Anfrage bei der für Sie zuständigen 

Pensionsversicherungsanstalt.

Unter welchen Voraussetzungen habe ich 
Anspruch auf Pension?

Alterspension

DasAnfallsalterhabenSieerreicht,sobaldSiealsFraudas

60., als Mann das 65. Lebensjahr vollendet haben. Es gelten 

folgende allgemeine Anspruchsvoraussetzungen:

• 180 Versicherungsmonate in den letzten 360 Kalender-

monaten vor dem Stichtag oder

• 180BeitragsmonatederPflichtversicherungbzw.

freiwilligen Versicherung oder

• 300 Versicherungsmonate bis zum Stichtag, wobei 

Ersatzmonate erst ab 1.1.1956 zählen.

Für ab dem 1.1.1955 Geborene wurde zusätzlich zu diesen 

Wartezeitvarianten(„alternativ“)nocheinezusätzlicheForm

derMindestversicherungszeitgeschaffen:

Bei einer Mindestversicherungszeit von 180 Versicherungs-

monaten (Kindererziehungszeiten auch vor 1.1.2005) müssen 

davon 84 Versicherungsmonate auf Grund einer Erwerbs-
tätigkeit vorliegen (Zu den Zeiten der Erwerbstätigkeit 

zählen auch Zeiten der Pflege eines behinderten Kindes,

ZeitenderPflegeeines/rnahenAngehörigenabPflegestufe

3,sowieZeiteneinerFamilienhospizkarenz.).
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Besondere Anspruchsvoraussetzungen sind bei dieser Pen-

sionsart nicht vorgesehen.

Langzeitversichertenregelungen

FürmännlicheVersicherte,geb.vordem1.1.1954,bzw.weib-

liche Versicherte, geb. vor dem 1.1.1959, mit entsprechend 

langer Beitragsdauer (d. h. Männer mit 45 Beitragsjahren 

undFrauenmit40Beitragsjahren)gabeshinsichtlichdes

Anfallsalters und der Pensionsberechnung Sonderregelungen 

diesogenannte„Langzeitversichertenregelung“.SolltenSie

in diese Altersgruppe fallen, und die Voraussetzungen erfüllt 

haben, konnten Sie bereits frühestens mit dem vollendeten 

60.(alsMann)bzw.55.Lebensjahr(alsFrau)indievorzeitige

AlterspensionaufBasisder„Langzeitversichertenregelung“

gehen.

FürjüngereGeburtsjahrgängegibtesbeilanger Dauer der 
Erwerbstätigkeiteine„neue“adaptierteLangzeitversicher-
tenpension (de facto ab 2016):

FürMänner,dieab1.1.1954geborenwurdenundeineDauer

der Erwerbstätigkeit von 540 Beitragsmonaten nachweisen, 

kommt mit 62 Jahren eine Langzeitversichertenpension in 

Betracht.

FürFrauen,dieab1.1.1959geborenwurden,gilt:

• geboren ab 1.1.1959 bis 31.12.1959:  

 – mit dem 57. Lebens jahr

• geboren ab 1.1.1960 bis 31.12.1960:  

 – mit dem 58. Lebensjahr

• geboren ab 1.1.1961 bis 31.12.1961:  

 – mit dem 59. Lebensjahr

• geboren ab 1.1.1962 bis 1.12.1963:  

 – mit dem 60. Lebensjahr

• geboren ab 2.12.1963 bis 1.6.1964:  

 – mit dem 60,5. Lebensjahr

• geboren ab 2.6.1964 bis 1.12.1964: 

 – mit dem 61. Lebensjahr

• geboren ab 2.12.1964 bis 1.6.1965:  

 – mit dem 61,5. Lebensjahr
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• geboren ab 2.6.1965:  mit dem 62. Lebensjahr

FürdenweiblichenJahrgang1959sind504Beitragsmonate,

für den Jahrgang 1960 sind 516 Beitragsmonate, für den 

Jahrgang 1961 sind 528 Beitragsmonate, ab dem Jahrgang 

1962 sind 540 Beitragsmonate erforderlich.

Bitte beachten Sie:
Für Männer und Frauen gilt hier gleichermaßen: Bei der

„neuen“LangzeitversichertenpensionfindennurmehrBei-

tragsmonate aufgrund einer Erwerbstätigkeit sowie bis 

zu 60 Monate der Kindererziehung und die Monate eines 

Präsenz- / Zivildienstes Berücksichtigung.

Langzeitversichertenregelung für Schwerarbeiter

Sofern männliche Versicherte, geb. zwischen 1.1.1954 und 

31.12.1958, bzw. weibliche Versicherte, geb. zwischen 1.1.1959 

und 31.12.1963, zusätzlich zu den Voraussetzungen für die 

„normale“Langzeitversichertenregelung120Beitragsmonate

innerhalb der letzten 240 Kalendermonate aufgrund von 

Tätigkeiten,dieunterkörperlichoderpsychischbesonders

belastendenBedingungen(„Schwerarbeitsverordnung“)er-

bracht haben, gilt auch ein Pensionsanfallsalter von 60 (für 

Männer)bzw.55(fürFrauen).

Klarheit, ob Sie nach den geltenden Be-

stimmungen Ansprüche haben, erhalten Sie 

durch Anfrage bei der für Sie zuständigen 

Pensionsversicherungsanstalt.

Korridorpension

Durch die Korridorpension kann ein Anspruch auf Alterspen-

sion bereits vor Erreichen des Regelpensionsalters bestehen, 

allerdings müssen Sie hier Abschläge in Kauf nehmen.
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• Anfallsalter:MännerundFrauen62.Lebensjahr(für

FrauenabervorerstohneBedeutung,dafürFrauen

noch 60 Jahre als Regelpensionsalter gilt).

• Mindestversicherungszeit:  
480 Versicherungsmonate (bei Stichtag ab dem Jahr 

2017) 

• weitere Voraussetzung:keinePflichtversicherung
oder sonstige Erwerbstätigkeit über der Geringfügig-

keitsgrenze von 446,81 Euro (im Jahr 2019) 

Schwerarbeitspension

Auch durch die Schwerarbeitspension kann ein Anspruch auf 

Alterspension bereits vor Erreichen des Regelpensionsalters 

bestehen, allerdings müssen Sie auch hier Abschläge in Kauf 

nehmen.

• Anfallsalter:MännerundFrauen60.Lebensjahr(für

FrauenabervorerstohneBedeutung,dafürFrauen

noch 60 Jahre als Regelpensionsalter gilt).

• Mindestversicherungszeit: 540 Versicherungsmonate, 

davon mindestens 120 Beitragsmonate aufgrund von 

Tätigkeiten,dieunterkörperlichoderpsychischbe-

sondersbelastendenBedingungen(„Schwerarbeitsver-

ordnung“)innerhalbderletzten240Kalendermonate

erbracht wurden.

• weitere Voraussetzung:keinePflichtversicherung
oder sonstige Erwerbstätigkeit über der Geringfügig-

keitsgrenze von 446,81 Euro (im Jahr 2019)

Klarheit, ob Sie nach den geltenden Be-

stimmungen Ansprüche haben, erhalten Sie 

durch Anfrage bei der für Sie zuständigen 

Pensionsversicherungsanstalt.

Bitte beachten Sie:
Diese Schwerarbeitspension ist nicht zu verwechseln mit 

der„Langzeitversichertenregelung“fürSchwerarbeiterund
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Schwerarbeiterinnen. (siehe weiter oben unter →„Langzeit-

versichertenregelungen“ auf Seite 17) 

Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit

BeigeminderterArbeitsfähigkeit(Erwerbsunfähigkeit)kön-

nen Sie folgende Pensionsleistungen beziehen:

• Invaliditätspension (Arbeiter und Arbeiterinnen)

• Berufsunfähigkeitspension (Angestellte)

• Knappschaftspension oder Knappschaftsvollpension 

(durch die Knappschaftliche Pensionsversicherung)

• Erwerbsunfähigkeitspension (Selbständige und Bauern 

bzw. Bäuerinnen)

Der Versicherungsfall tritt mit Vorliegen von Invalidität (bzw. 
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit) für die Dauer von voraus-

sichtlich mindestens sechs Monaten ein. Invalidität bedeutet 

hier, dass Ihre Arbeitsfähigkeit infolge Ihres körperlichen

oder geistigen Zustandes auf weniger als die Hälfte eines 

körperlichundgeistiggesundenMenschenvergleichbarer

Ausbildung gesunken ist. Bei Tätigkeiten mit unterschiedli-

cherQualifikationwirddasVorliegenvonInvaliditätanhand

derhöherwertigenTätigkeitgeprüft,wennSiedieseoder

eine gleichartige in mindestens der Hälfte der Beitragsmo-

nate während der letzten 15 Jahre vor dem Stichtag ausgeübt 

haben.DasbedeutetfürSie,dassSieaufminderqualifizierte

Arbeiten nicht mehr verwiesen werden dürfen. 

Keinen Berufsschutz haben ungelernte Arbeiter und Arbei-

terinnen, es sei denn, es greift die Begünstigung des 

Tätigkeitsschutzes: 

Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, gelten 

auch als berufsunfähig, wenn sie durch Krankheit oder 

Gebrechen außer Stande sind, jene Tätigkeit auszuüben,

die in den letzten 15 Jahren mindestens 10 Jahre hindurch 

ausgeübt wurde. Dabei sind zumutbare Änderungen dieser 

Tätigkeitzuberücksichtigen.DasmaßgeblicheAlterfürden
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Tätigkeitsschutzwurdemit Stichtag2017aufdas60.  Le-

bensjahr angehoben.

Ab dem 50. Lebensjahr kommt die Härtefallregelung zum 

Tragen: Wenn die versicherte Person nicht überwiegend in er-

lernten oder angelernten Berufen oder als Angestellte/r tätig 

war, so gilt sie – unter Berücksichtigung der gesundheitlichen 

Beeinträchtigung – als invalid bzw. berufsunfähig, wenn sie

• das 50. Lebensjahr vollendet hat,

• mindestens 12 Monate unmittelbar vor dem Stichtag 

arbeitslos war,

• mindestens 30 Versicherungsjahre, davon 20 Beitrags-

jahrederPflichtversicherungaufGrundeinerErwerbs-

tätigkeit, erworben hat und

• nur mehr Tätigkeiten mit geringstem Anforderungspro-

filausübenkannundeinArbeitsplatz–unterBerück-

sichtigung der gesundheitlichen Beeinträchtigung 

in einer entsprechenden Entfernung vom Wohnort – 

innerhalb eines Jahres nicht erlangt werden kann.

Einen Anspruch auf Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeits-

pension haben auch Personen, die bereits vor der erst-
maligen Aufnahme einer Beschäftigung als invalid bzw. 
berufsunfähig anzusehen waren, dennoch aber mindestens 

120 BeitragsmonatederPflichtversicherungaufGrundeiner

Erwerbstätigkeit erworben haben.

Als besondere Bestimmung gilt der Grundsatz „Rehabilita-
tion vor Pension“. Daher wird Ihr Pensionsantrag gleichzeitig 

auch als Antrag auf Rehabilitation behandelt. Wenn die 

beruflicheRehabilitationerfolgreichwar,könnenSieaufjene

Tätigkeit verwiesen werden, für die Sie dadurch ausgebildet 

worden sind.

Als allgemeine Anspruchsvoraussetzungen gelten:

• Bei einem Stichtag vor dem vollendeten 50. Lebens-

jahr müssen Sie 60 Versicherungsmonate innerhalb 

der letzten 120 Kalendermonate nachweisen. Ab dem 

vollendeten 50. Lebensjahr ist für jeden weiteren 
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Lebensmonat ein zusätzlicher Versicherungsmonat 

biszumHöchstausmaßvon180Versicherungsmona-

tenerforderlich.DerRahmenzeitraumerhöhtsichin

diesenFällenumzweiKalendermonateproweiteren

Lebensmonat.

• Die Anspruchsvoraussetzungen sind jedenfalls erfüllt, 

wenn180BeitragsmonatederPflichtversicherungoder

der freiwilligen Versicherung oder 300 Versicherungs-

monate vorliegen.

Bitte beachten Sie: 
Eine unbefristete Zuerkennung einer Invaliditäts- bzw. Be-

rufsunfähigkeitspensionerfolgtinallenFällennurdann,wenn

aufgrund IhreskörperlichenodergeistigenZustandsdau-
ernde Invalidität, Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit 

anzunehmen ist. Wenn hingegen vorübergehende Invalidität 

oder Berufsunfähigkeit vorliegt, ist zu unterscheiden, ob die 

betroffenePersonvoroderabdem1.1.1964geborenist.

Für vor 1964 geborenen Personen gilt: 

Bei vorübergehender Invalidität oder Berufsunfähigkeit wird 

die Pension befristet auf längstens 24 Monate zuerkannt, 

mit anschließenderMöglichkeit derWeitergewährung auf

Antrag. Die Weitergewährung der Pension ist binnen drei 

Monaten nach dem Wegfall zu beantragen.

Für ab 1964 geborene Personen gilt: 

Seit dem 1.1.2014 gibt es für diese Personen keine befristeten 

Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspensionen mehr. Anstelle 

dieser Leistung wird bei Vorliegen der Voraussetzungen 

Rehabilitations- oder Umschulungsgeld gewährt. 

Ist jemandvorübergehend invalid(berufsunfähig),d. h.so

schwer krank, dass er/sie vorübergehend keine Tätigkeit aus-

üben kann, erhält er/sie neben einer Krankenbehandlung ein 

Rehabilitationsgeld von der Gebietskrankenkasse und/oder 

medizinische Rehabilitation von der Pensionsversicherung. 

Wer nur seinen erlernten Beruf krankheitsbedingt nicht mehr 

ausüben kann, erhält UmschulungsgeldsowiealsMaßnahme
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der beruflichen Rehabilitation eine Umschulung vom AMS 

in einen vergleichbaren Beruf. Nur bei dauerhafter Invalidität 

(Berufsunfähigkeit)oderwenneineberuflicheUmschulung

nichtzweckmäßigundzumutbarist,wirdauchweiterhineine

(dauerhafte) Invaliditätspension (Berufsunfähigkeitspension) 

gewährt. 

Weitere Informationen dazu finden Sie in der Broschüre

 EIN:BLICK 3 – Rehabilitation, Sozialministerium; weiters 

empfiehltessich,sich imInternetzudiesemThemenkreis

unter  help.gv.at – (Pfad: Pension)  – bzw. unter  sozial 

versicherung.at(Pfad:IchbinVersicherter/Pension–Pfle-

gegeld) zu informieren.

Wie viel darf ich dazu verdienen, ohne dass 
meine Pension gekürzt wird?

Bei Alterspension 

Wird während des Bezuges einer Alterspension auch eine 

Erwerbstätigkeit ausgeübt, so kommt es – unabhängig 

vom erzielten Einkommen – zu keiner Pensionsminderung. 

Seit 2004 finden vielmehr zusätzlich entrichtete Pensi-

onsbeiträge ihren (wenn auch geringen) Niederschlag in 

einer erhöhten Alterspension in Form eines besonderen

Höherversicherungsbetrages.

Bei vorzeitiger Alterspension 

Alle vorzeitigen Alterspensionen fallen mit dem Tag weg, ab 

dem eine Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung

vorliegt, bzw. das monatliche Erwerbseinkommen den Betrag 

der Geringfügigkeitsgrenze (im Jahre 2019 446,81 Euro im 

Monat) übersteigt. Nach Beendigung einer solchen Erwerbs-

http://help.gv.at
http://sozialversicherung.at
http://sozialversicherung.at
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tätigkeit leben die vorzeitigen Alterspensionen wieder auf. 

Geringfügige Verdienste als Hausbesorger oder aus einer 

Landwirtschaft bleiben unberücksichtigt.

Bei Pensionen wegen geminderter Arbeitsfähigkeit 

Sofern diese Leistungen einen Stichtag ab 1.1.2001 haben, 

geltensiebeimZusammentreffenmiteinemErwerbseinkom-

men über der Geringfügigkeitsgrenze (446,81 Euro im Jahr 

2019) als Teilpension. Bis zu einem monatlichen Gesamtein-

kommen (das ist die Summe aus Pension und Erwerbseinkom-

men) von 1.220,01 Euro erfolgt keine Anrechnung.

Übersteigt Ihr Gesamteinkommen diesen Betrag, wird Ihre 

Leistung um einen Anrechnungsbetrag vermindert. Dieser 

beträgt für Gesamteinkommensteile von 

• über 1.220,01 bis 1.830,08 Euro  30 %,

• über 1.830,08 bis 2.440,01 Euro 40 %,

• über 2.440,01 Euro  50 % der jeweiligen 

Einkommensteile.

Der Anrechnungsbetrag darf aber weder Ihr Erwerbseinkom-

men noch 50 % Ihrer Pension übersteigen.  

Bitte beachten Sie:
Da der Versicherungsträger bei der Aufnahme einer Er-

werbstätigkeit eine Nachuntersuchung anordnen und es 

auch zu einer Entziehung der Pension kommen kann, wird 

jedenfalls empfohlen, vor Aufnahme einer Tätigkeit eine 

Klärung mit dem zuständigen Pensionsversicherungsträger 

herbeizuführen. 

Klarheit, ob Sie nach den geltenden Be-

stimmungen Ansprüche haben, erhalten Sie 

durch Anfrage bei der für Sie zuständigen 

Pensionsversicherungsanstalt.

Anschriften der für Sie zuständigen Versicherungsträger 

entnehmen Sie bitte  demAnhang.
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Gibt es finanzielle Überbrückung für die Zeit 
bis zur Zuerkennung meiner Pension?

Wenn Sie einen Pensionsantrag stellen, müssen Sie damit 

rechnen, dass die Berechnung Ihres Anspruches einige Zeit 

dauert. Um in dieser Zeit nicht ohne Einkommen zu sein, 

könnenSiealsÜberbrückungshilfeeinenPensionsvorschuss 

beim Arbeitsmarktservice (AMS) beantragen. Dies ist bei 

folgendenLeistungenmöglich:

• Invaliditäts-, Berufsunfähigkeits- oder dauernde 

Erwerbsunfähigkeitspension

• Übergangsgeld aus der gesetzlichen Pensions- oder 

Unfallversicherung

• Alterspension

• Sonderruhegeld (nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz)

Ihr Antrag wird vom Arbeitsmarktservice so behandelt, 

als hätten Sie um Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe 

angesucht. Das heißt, dass Sie die für diese Leistungen

vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen müssen. Dies gilt 

mit der Ausnahme, dass Sie nicht arbeitsfähig und nicht für 

die Vermittlung einer Beschäftigung zur Verfügung stehen 

müssen. 

Bei Beantragung einer Alterspension oder eines Sonderruhe-

geldes nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz muss überdies 

eine Bestätigung des Pensionsversicherungsträgers vorlie-

gen,dasseineFeststellungderPensionsleistungnichtbinnen

zwei Monaten nach dem Pensionsstichtag erfolgen kann. 

Während des Bezuges von Pensionsvorschuss sind Sie 

krankenversichert. Der Pensionsvorschuss wird grundsätzlich 

in der Höhe Ihres Anspruches auf Arbeitslosengeld oder

Notstandshilfe gewährt. Liegt der regionalen Geschäfts-

stelle des Arbeitsmarktservice eine schriftliche Mitteilung 

des Sozialversicherungsträgers vor, dass die zu erwartende 

Pension niedriger sein wird, ist der Pensionsvorschuss aber 

entsprechend zu vermindern. 
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Bitte beachten Sie: 
Wenn Sie Pensionsvorschuss auf Grundlage von Notstands-

hilfeerhalten,wirdfürZeiträumevordem1. Juli 2018ein

allfälliges Einkommen Ihres Partners / Ihrer Partnerin an-

gerechnet und kann daher Ihren Anspruch vermindern. Mit 

1. Juli2018entfälltdieseBestimmung.BeiZuerkennungder

beantragten Pension ist der gewährte Pensionsvorschuss 

dem Arbeitsmarktservice zu refundieren. Wird Ihr Pensions-

antrag rechtskräftig abgelehnt, gilt die Vorschussleistung 

rückwirkend als Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe. 

Mein/e Ehepartner/in stirbt – welche 
Ansprüche habe ich?

Witwenpension – Witwerpension 

AuchdiesePensionmussbeantragtwerden.FolgendeVor-

aussetzungen müssen erfüllt sein:

• Tod des Ehepartners / der Ehepartnerin oder des/der 

gleichgeschlechtlichen Partners / Partnerin bei einge-

tragenerPartnerschaft(=Versicherungsfall)

• Vorliegen einer gewissen Mindestanzahl an Versiche-

rungsmonatendes/derVerstorbenen(=Wartezeit)

Anspruch auf Witwenpension hat auch die geschiedene 

Ehegattin, wenn ein Unterhaltsanspruch bestanden hat oder 

für eine längere Zeit Unterhalt geleistet wurde.

Die Witwen-/Witwerpension beträgt zwischen 0 % und 

60 % der Pension des/der Verstorbenen. Die Höhe des

Prozentsatzes ist abhängig vom Gesamteinkommen der/des 

Hinterbliebenen und grundsätzlich vom durchschnittlichen 

Gesamtfamilieneinkommen in den letzten zwei Jahren, das 

vor dem Tod eines der Ehepartner zur Verfügung stand. 

Erreicht jedoch die Witwenpension/Witwerpension zuzüglich 

eines weiteren Einkommens nicht 1.995,25 Euro (Wert 2019), 

istdiePensionaufdiesenWertzuerhöhen,wobeijedoch

60 % keinesfalls überschritten werden dürfen.
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Überschreitet die Summe einer Witwenpension/Witwerpen-

sion zuzüglich einer Eigenpension und/oder eines Erwerbsein-

kommensdiedoppelteHöchstbeitragsgrundlagedesJahres

2012 (8.460,00 Euro), vermindert sich die Witwenpension/

Witwerpension um den Überschreitungsbetrag bis auf Null.

Wenn Sie die Absicht haben wieder zu heiraten, sollten Sie 

ein informatives Gespräch mit Ihrem Versicherungsträger 

über Ihre Pensionsleistung bzw. Ihren Pensionsanspruch 

führen.

Seit1.1.2010bestehtdurchdieÄnderungenmitdem„Ein-

getragenesPartnerschaft-Gesetz“(EPG)dieMöglichkeitfür

gleichgeschlechtliche „eingetragene“ Lebenspartner und

-partnerinnen eine Witwen- bzw. Witwerpension zu lukrieren.

Und welche Ansprüche haben meine Kinder?

Waisenpension 

UmdiefinanzielleSituationIhrerKinderzusichern,erhalten

diese 40 % Ihrer Witwen-/Witwerpension, nach dem Tode 

beider Elternteile 60 %.

Waisenpension wird grundsätzlich bis zum 18. Lebensjahr 

bezahlt, bei Schul- und Berufsausbildung oder Erwerbsun-

fähigkeit auf Antrag auch darüber hinaus. 

Bitte beachten Sie: 
Sollte beim Tode des/der Anspruchsberechtigten das Verfah-

renzurFeststellungeinesLeistungsanspruchesnochnicht

abgeschlossensein,sosindzurFortsetzungdesVerfahrens

nacheinander

• der Ehegatte / die Ehegattin

• die leiblichen Kinder
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• die Wahlkinder

• die Stiefkinder

• die Eltern

• die Geschwister berechtigt.

Dies gilt für alle Pensionsleistungsverfahren unter der Bedin-

gung, dass häusliche Gemeinschaft bestanden hat.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Schriftenreihe 

 SOZIALE SICHERHEIT, Hauptverband der österreichi-
schen Sozialversicherungsträger bzw. unter  sozialversi 

cherung.at.

Klarheit, ob Sie nach den geltenden Be-

stimmungen Ansprüche haben, erhalten Sie 

durch Anfrage bei der für Sie zuständigen 

Pensionsversicherungsanstalt.

Was ist bei Ablehnung eines Antrags 
wichtig?

Über Leistungsansprüche aus der Sozialversicherung hat 

zunächst ausschließlich der zuständige Versicherungsträ-

ger zu entscheiden. Sollten Sie mit diesem Bescheid nicht 

einverstanden sein, haben Sie dieMöglichkeit eine Klage

einzubringen. Welches Gericht dafür zuständig ist, ist der im 

Bescheid enthaltenen Rechtsmittelbelehrung zu entnehmen. 

DieFristfürdieEinreichungIhrerKlagebeträgtdreiMonate.

Das Verfahren vor einem Sozialgericht in erster Instanz ist 

für Sie kostenlos.

http://sozialversicherung.at
http://sozialversicherung.at
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Beihilfen und Vergünstigungen 

Ich bin pflegebedürftig. Wie kann ich meine 
Pflege finanzieren?

ZurAbdeckungpflegebedingterMehraufwendungengibtes

das Pflegegeld, einen pauschalierten Beitrag zu den Kosten 

dererforderlichenPflege.EswirdindenmeistenFällendie

tatsächlichenKostennichtabdecken.Pflegegeldstelltals

zweckgebundeneLeistungkeineEinkommenserhöhungdar.

PflegegeldwirdjenachPflegebedarfinsiebenStufenvon

157,30 bis 1.688,90 Euro monatlich ausbezahlt. Einkommen 

undVermögensinddabeiebensoohneBedeutungwiedie

UrsachederPflegebedürftigkeit.

SiekönnenPflegegelderhalten,wenn

• SieständigenPflegebedarfaufgrundeinerkörperli-

chen, geistigen oder psychischen Behinderung oder 

einer Sinnesbehinderung haben,

• IhrPflegebedarfmehralsdurchschnittlich65Stunden

monatlich beträgt und voraussichtlich mindestens 

sechs Monate andauern wird,

• undIhrgewöhnlicherAufenthaltinÖsterreichist,

wobeidieGewährungvonPflegegeldimEuropäischen

Wirtschaftsraum unter bestimmten Voraussetzungen 

möglichist.

PflegegeldmüssenSiegrundsätzlichbeantragen.SindSie

Pensions- oder Rentenbezieher/in, bringen Sie den Antrag 

beim zuständigen Versicherungsträger ein. Das ist jene Stelle, 

die auch die Pension bzw. Rente auszahlt, z. B.

• bei ASVG-Pensionisten / -Pensionistinnen die 

Pensionsversicherungsanstalt

• bei Beziehern und Bezieherinnen einer Beamtenpension 

eines Landes oder einer Gemeinde sowie einer Bun-

despension das BVA-Pensionsservice

• bei Beziehern und Bezieherinnen einer Rente aus 

der Kriegsopferversorgung, der Heeresversor-
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gung sowie nach dem Impfschadengesetz die 

Pensionsversicherungsanstalt

• bei Beziehern und Bezieherinnen einer Vollrente 

aus der Unfallversicherung der Unfallversicherungs-

träger (ausgenommen: in jenem Bereich, in dem 

die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt für die 

Gewährung der Vollrente zuständig ist, dann die 

Pensionsversicherungsanstalt)

BerufstätigePersonen,mitversicherteAngehörige(z.B.als

Hausfrau oder Kind) sowie Bezieher und Bezieherinnen einer 

MindestsicherungkönnendasPflegegeldbeiderPensions-

versicherungsanstalt beantragen. Der Antrag kann formlos 

eingebracht werden. Sollten Sie ihn irrtümlich an eine nicht 

zuständige Stelle richten, macht das auch nichts. Jede Stelle 

istverpflichtet,IhrenAntragrichtigweiterzuleiten.

WeitereInformationenzumThemaPflegeentnehmenSiebitte

der Broschüre  EIN:BLICK 5 – Pflege, Sozialministerium.

Ich bin berufstätig, möchte meine/n 
Angehörige/n selbst pflegen. Wie lässt sich 
das vereinbaren?

ZurPflegeundBetreuungnaherAngehörigerkannfürdie

Dauer von ein bis drei Monaten eine Pflegekarenz oder

Pflegeteilzeitvereinbartwerden.ZielderPflegekarenzbzw.

Pflegeteilzeitist,insbesondereimFalleeinesplötzlichauf-

tretendenPflegebedarfseiner/einesnahenAngehörigenoder

zurEntlastungeinerpflegendenPersonfüreinebestimmte

Zeit,denbetroffenenArbeitnehmerinnenundArbeitnehmern

dieMöglichkeit einzuräumen, die Pflegesituation (neu) zu

organisieren. Ebenso können sich Bezieher/innen einer

Leistung aus der Arbeitslosenversicherung zum Zweck der 

PflegekarenzvomBezugdieserGeldleistungabmelden.

EinePflegekarenzoderPflegeteilzeitkannfürnaheAnge-

hörige,dieeinenAnspruchaufPflegegeldabderStufe3

haben, vereinbart werden. Bei Menschen mit demenziellen 
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Beeinträchtigungen oder Minderjährigen reicht bereits der 

BezugeinesPflegegeldesderStufe1.

Unter welchen Voraussetzungen bekomme 
ich ein Pflegekarenzgeld und wie hoch ist es?

NaheAngehörige,dieeinePflegekarenzoderPflegeteilzeit

in Anspruch nehmen, haben einen RechtsanspruchaufPfle-

gekarenzgeld.DasPflegekarenzgeldgebührtgrundsätzlich

inHöhedesArbeitslosengeldes (55 %des täglichenNet-

toeinkommens),zumindestjedochinHöhedermonatlichen

Geringfügigkeitsgrenze (446,81 Euro im Jahr 2019). Bei einer 

Pflegeteilzeit gebührt das Pflegekarenzgeld aliquot. Für

unterhaltsberechtigte Kinder besteht überdies ein Anspruch 

auf einen Kinderzuschlag.

Wie und bei welcher Behörde kann ich 
Pflegekarenzgeld beantragen?

Über die Gewährung, Entziehung oder Neubemessung eines 

PflegekarenzgeldesentscheidetdasSozialministeriumservice

Steiermark. Auf der Webseite des Sozialministeriumservice 

steht das jeweilige Antragsformular zum Download zur 

Verfügung (  im Anhang).

Erfolgt die Antragstellung innerhalb von zwei Wochen ab 

BeginnderPflegekarenz,PflegeteilzeitoderFamilienhospiz-

karenz,sogebührtdasPflegekarenzgeldbereitsabBeginn

dieserMaßnahme.WirdderAntragnachdieserFrist,jedoch

vordemEndederPflegekarenz,derPflegeteilzeitoderFami-

lienhospizkarenzgestellt,erhaltenSiedasPflegekarenzgeld

ab dem Tag der Antragstellung. 
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Bitte beachten Sie:
Anträge,dienachdemEndederPflegekarenz,Pflegeteilzeit

oder Familienhospizkarenz gestellt werden, müssen als

verspätet zurückgewiesen werden.

Beachten Sie weiters:
FürpflegendeAngehörigeundallePersonen,diemitPflege

konfrontiert sind, bietet das Sozialministerium eine spezi-

elle Beratung an. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 

Teams Bürgerinnen- und Bürgerservices beraten Sie u. a. zu 

FragendesPflegegeldes,dersozialversicherungsrechtlichen

AbsicherungvonpflegendenAngehörigen,derPflege-und

Familienhospizkarenz,zu(finanziellen)Unterstützungsmög-

lichkeiten für pflegende Angehörige sowie auch über

Selbsthilfeangebote für Betroffene und Angehörige. Das

TeamBürgerinnen-undBürgerservicestehtnebenpflege-

bedürftigen Personen und pflegenden Angehörigen auch

privatenundöffentlichenEinrichtungenmitRatundTatzur

Verfügung. Anschrift und Telefonnummer entnehmen Sie 

bitte dem  Anhang.

Muss ich Rezeptgebühr oder das Service-
Entgelt zahlen?

Die Rezeptgebühr beträgt 6,10 Euro (2019) pro verschrie-

benes Medikament. 

Wenn Sie Geldleistungen beziehen, bei deren Zuerken-

nung Ihre besondere soziale Schutzbedürftigkeit bereits 

festgestellt wurde (z. B. Pension mit Ausgleichszulage oder 

Mindestsicherung), sind Sie von der Rezeptgebühr befreit. 

Die Befreiung wird von der Krankenkasse im e-card-System 

vermerkt. 

Sobald Ihre Belastung mit Rezeptgebühren in einem Kalen-

derjahr den Grenzbetrag von zwei Prozent Ihres Jahresnet-

toeinkommens (Rezeptgebührenobergrenze) überschreitet, 

werden Sie für den Rest des Kalenderjahres automatisch 

von der Rezeptgebühr befreit. Als Jahresnettoeinkommen 

gilt jedoch mindestens der Betrag von 933,06 Euro (2019).
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Wenn Sie nicht automatisch befreit sind, Ihr Einkommen aber 

bestimmteGrenzenunterschreitet,könnenSiedieBefreiung

bei der Krankenkasse beantragen. Weitere Informationen 

überdieseEinkommensgrenzenfindenSieinderBroschüre

 EIN:BLICK 7 – Finanzielles, Sozialministerium.

Fürdiee-card ist von der anspruchsberechtigten Person ein 

Service-Entgelt pro Kalenderjahr zu zahlen (11,70 Euro für 
2019, 11,95 Euro für 2020).

Von der Entrichtung dieser Gebühr sind u. a. ausgenommen:

• Personen, die wegen sozialer Schutzbedürftigkeit von 

der Rezeptgebühr befreit sind

• mitversicherteAngehörige

• Bezieher und Bezieherinnen einer Pension 

• Kriegsopfer und ihre Hinterbliebenen 

• Personen,dieaneineranzeigepflichtigenKrankheit

leiden

• PräsenzdienerundihreAngehörigen

• ZivildienerundihreAngehörigen

• Asylwerber und Asylwerberinnen in Bundesbetreuung

EineBefreiungmitAntrag:istfürPersonenmöglich,deren

monatliche Nettoeinkommen jährlich festgelegte Richtwerte 

nicht übersteigt.

Welche Gebührenbefreiungen gibt es sonst 
noch? 

Beim Vorliegen einer Anspruchsberechtigung (insbesondere 

Pensionsbezug, Bezug einer Leistung aus Arbeitslosigkeit 

oder Mindestsicherung) und bei einem monatlichen Einkom-

men unter 1.045,03 Euro können Sie auf Antrag von der
Entrichtung der Rundfunkgebühr befreit werden bzw. um 

einen Zuschuss zum Fernsprechentgelt sowie auf Befrei-
ung von der Entrichtung der Ökostrompauschale stellen. 

FürPaareerhöhtsichdieseGrenzeauf1.566,85 Euro und 

für jede sonstige in Ihrem Haushalt lebende Person um 

161,25 Euro (Werte aus 2019). Wird die Einkommensgrenze 
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überschritten können noch Miete und außergewöhnliche

Belastungen geltend gemacht werden. 

Zum Nachweis Ihres Haushaltseinkommens brauchen Sie eine 

BestätigungdesFinanzamtesbzw.derGemeindeoderdes

örtlichenSozialreferates(Mittellosigkeitszeugnis).

Seit 1.1.2011 wird für die Berechnung des Zuschusses zum 

Fernsprechentgelt ebenfalls eine Einkommensberechnung

zugrunde gelegt. Der Befreiungszeitraum wird von drei auf 

max. fünf Jahre ausgeweitet. Weiters wurde der Zuschuss 

auch auf Kommunikationsdienste (Internet) ausgedehnt und 

die technischen Voraussetzungen für die Zahlung eines Zu-

schussesangehörloseundschwerhörbehinderteMenschen

neudefiniert. Seit 2012 kannmit demselbenAntrag auch

dieBefreiungvonderEntrichtungderÖkostrompauschale

beansprucht werden.

Schicken Sie das Antragsformular, das Sie bei jedem Postamt 

erhalten,andieGIS(GebührenInfoServiceGmbH)desORF

(  sieheAnhang).MehrdazufindenSieinderBroschüre

 EIN:BLICK 7 – Finanzielles, Sozialministerium.

Welche Unterstützungen kann ich für meine 
Wohnungskosten bekommen?

Wenn der Mietzins für Sie eine unzumutbare wirtschaftliche 

Belastung darstellt, haben Sie unter bestimmten Vorausset-

zungendieMöglichkeit,folgendefinanzielleUnterstützungen

zu bekommen:

Wohnbeihilfe

AlsHauptmieterbzw.HauptmieterinvongefördertenGenos-

senschafts-, Miet-, Eigentums- oder Gemeindewohnungen 

odervonAltbauten,diemitFörderungsmittelnsaniertwur-

den,könnenSieWohnbeihilfeerhalten,wennSieösterreichi-

sche/r Staatsbürger/in, EU-Bürger oder -Bürgerin oder Person 

mit ausländischer Staatsbürgerschaft und Nachweis eines 

mindestensfünfjährigen,legalenAufenthaltesinÖsterreich
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sind. Weiters sind bestimmte gesetzliche Voraussetzungen 

bezüglichdesVerhältnissesvonWohnungs-undFamilien-

größesowieFamilieneinkommenundWohnungsaufwandzu

erfüllen.InmanchenBundesländernkönnenauchMietenin

nichtgefördertenWohnungenunterstütztwerden.

DieWohnbeihilfeisteineFörderungsformderFinanzierung

von Wohnräumen durch das jeweilige Bundesland. Erkundi-

gen  Sie sich daher beim Amt der Landesregierung, Abtei lung 

fürWohnbauförderung(inWiendieMA50–LinksieheAn-

hang unter ) oder auch bei der Bezirkshauptmannschaft 

(dem Magistrat). Informationen im Überblick erhalten Sie 

auf  help.gv.atunterdemPfad:Bauen/Förderungenund

FinanzierungenindenBundesländern.

Mietzinsbeihilfe

DieseFörderungwurdemit31.122015abgeschafft,dasie

sehr verwaltungsintensiv ist und aufgrund der niedrigen 

Einkommensgrenze nur von wenigen Personen in Anspruch 

genommen wurde. 

Mietbeihilfe

Wenn Sie ein besonders niedriges Einkommen haben oder 

eine Leistung aus der Mindestsicherung beziehen, besteht 

in manchen Bundesländern die Möglichkeit Mietbeihilfe

zu beantragen (z. B. Mietbeihilfe für Pensionsbezieher und 

-bezieherinnenbeifinanziellerNotlage(LinksieheAnhang

unter ). 

Voraussetzung ist, dass durch die Mietkosten der Richtsatz 

der Mindestsicherung unterschritten wird und die Miete 

einen bestimmten Betrag übersteigt. Vor Beantragung der 

MietbeihilfemüssenallerdingsalleanderenMöglichkeiten,

eineBeihilfezuerhalten,ausgeschöpftsein(Wohnbeihilfe,

Mietzuschuss).

http://help.gv.at
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In Wien gelten z. B. folgende Mietbeihilfenobergrenzen (2019)

• Ein bis zwei Bewohner/innen: 322,54 Euro

• Drei bis vier Bewohner/innen: 338,18 Euro

• FünfbissechsBewohner/innen: 358,26Euro

• Ab sieben Bewohner/innen: 377,24 Euro

Auskünfte und Antragsformblätter erhalten Sie beim Sozial-

hilfereferat der Bezirkshauptmannschaft (des Magistrats). 

Das sind Kann-Leistungen, auf die kein Rechts-

anspruchbesteht.ObundinwelcherHöheSie

diese erhalten, erfahren Sie durch Anfrage bei den 

zuständigen Stellen.
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GesundheitundWohlbefinden

KörperlichesWohlbefinden,dasheißt,sichinseinemKörper

wohl zu fühlen, mit seinem Körper zufrieden zu sein, ist

sicherlichkeineFrageIhresAlters.

WovonhängtWohlbefindenab?

Verschiedene Einflüsse, ob körperliche, emotionale oder

intellektuelle,könnensichaufIhrLebensgefühlauswirken.

Sie werden einige der nun dargestellten Beispiele vielleicht 

schon selbst kennen und Ihr Leben entsprechend eingerichtet 

haben.DasFolgendesollSiezumNachdenkenanregenund

ermuntern, Ihre eigenen Überlegungen anzustellen.

DiekörperlicheLeistungsfähigkeitdesMenschenbeschreibt

eineKurve, die zunächst stark ansteigt, einenHöhepunkt

erreicht und dann wieder langsam abfällt. Unmittelbar damit 

hängenauchalleanderenKörperfunktionenzusammen,die

sich mit zunehmendem Alter bereits relativ früh (um  das

40. Lebensjahr)zuverlangsamenbeginnen.DerKalorienbe-

darfsinkt,dieAusscheidungendiverserKörpersäfteverlang-

samensich,dieKörpertemperaturwirdetwasniedriger,die

Durchblutung der einzelnen Organe vermindert sich und das 

Schlafbedürfnisnimmtab.Dasheißt,alleswirdeinbisschen

langsamer. 

Darauf soll man sich einstellen und zum Beispiel mehrere 

kleine Mahlzeiten pro Tag essen. Sie kennen sicher das Gefühl 

derVöllenacheinemzuüppigenMahl.LassenSiedasnicht

zur Gewohnheit werden und Sie bemerken sicherlich den 

Erfolg.AchtenSieaufdieKalorien,Siebenötigennurmehr

halbsovielewieein/eJugendliche/r.FünfmalamTageinen

kleinenHappenmitmöglichstvielfrischemObstundGemüse

regt die Verdauung an, führt Vitamine zu und schmeckt gut. 

BewegenSie sich regelmäßig, zumindest zweimal täglich.

Ganz gleich, ob Bewegung für Sie bedeutet, sich aus dem 

Bett in den Sessel daneben zu setzen, aus dem Haus zur 

Trafikzugehen,denHundGassizuführenoderzuwandern
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–SiesolltentäglichBewegungmachen.SokönnenSieden

AbbauvonKraftundAusdauerhinauszögernundmöglichst

langebeweglichbleiben.AußerdemregtesdieDurchblutung

an und das lästige Kältegefühl wird geringer. 

Oft wird das verminderte Schlafbedürfnis zum Problem. Es 

ist normal, dass Sie nur mehr vier bis fünf Stunden Schlaf 

brauchen und dann eigentlich munter sind. Es ist auch normal, 

dass Sie nach dem Mittagessen müde werden. Geben Sie 

diesen Wünschen nach, schlafen Sie dann, wenn Sie müde 

sind und tun Sie etwas, wenn Sie nicht müde sind. Nützen Sie 

die viele Zeit für all die spannenden Dinge des Lebens. Tun 

Sie das, was Sie schon immer gerne gemacht hätten, wofür 

SieaberkeineZeithatten.Lesen,Musikhören,einenSprach-

kurs besuchen, sticken, stricken, Theater, Seniorenstudium, 

Schachspielen,Kreuzworträtsellösen,Geschichtenfürdas

EnkerloderandereKindererfinden,einenFilmdrehen,reisen

in nahe und ferne Länder und vieles andere mehr.

Kommen Sie Ihren Wünschen nach, auch jenen, die Sie 

bisher nur im Geheimen hatten. Je eher Sie solche Pläne 

verwirklichen, umso erfüllter und befriedigender wird die 

Zeit.VielleichtergebensichdurchdieneueFreiheit(keine

Berufstätigkeit mehr, eingeschränkte Aufgaben im Haushalt) 

neue Aspekte in Ihrer Partnerschaft. Sie finden plötzlich

Dinge, die Sie gerne zusammen erleben und tun. Das kann 

das Vertrauen zueinander verstärken und dazu führen, dass 

Sieeinanderneuentdecken.KörperlicheNäheundSexualität

könnenplötzlichwiederfürSieanBedeutunggewinnen.

Ihr Privatleben wird für Sie wichtiger werden. Endlich sind 

Sievonzuhauseabkömmlich.SieentdeckenIhrInteressean

Museen, Theater, Kino oder machen Kurse in Volkshochschu-

len oder an der Universität. Vielleicht engagieren Sie sich in 

einer Bürgerinitiative oder einer politischen Bewegung. Sie 

lernenandereMenschenkennen,neueFreundschaftenund

auchBindungen könnenentstehen. Siewerden zumHob-

bygärtner / zur Hobbygärtnerin, durchwandern Ihre nähere 

Heimat oder es zieht Sie hinaus in andere Länder.
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Vielleicht haben Sie es aber auch satt, sich dauernd mit 

Haushaltsangelegenheiten herumschlagen zu müssen. Wer 

wechseltdiekaputteGlühbirne,werputztdieFensterund

wer nimmt die Vorhänge zum Waschen herunter? Informieren 

Sie sich über Formen des betreutenWohnens oder über

Pensionisten- und Seniorenwohnheime. Das Leben in Ge-

sellschaftandereraktiverSeniorenundSeniorinnenkönnte

IhnenauchpersönlichneueAnregungenbieten (Adressen

solcherHeimefindenSie inderBroschüre  Alten- und 
Pflegeheime in Österreich, Sozialministerium bzw. unter 

  infoservice.sozialministerium.at).

Welche Möglichkeiten habe ich außerdem, 
meine Gesundheit zu stärken?

Kuraufenthalte

In zahlreichen Heilbädern und Kurorten werden Behandlun-

gen für die unterschiedlichsten Erkrankungen und Gesund-

heitsstörungenangeboten.Informationendarübererhalten

Sie beimÖsterreichischen Heilbäder- und Kurortverband,

woSieaucheineListeallerHeilbäderÖsterreichsanfordern

können(sieheauch  Kur, Therme, Kneipp in Österreich, 

ÖsterreichischerHeilbäder-undKurortverband).

MitVerordnungeinesArztes/einerÄrztinkönnenSiebeim

Krankenversicherungsträger oder Pensionsversicherungsträ-

ger die Gewährung eines Kuraufenthaltes beantragen. Sofern 

KrankenversicherungsträgeraufgrundihrerfinanziellenLage

überhaupt zur Gewährung von Kuraufenthalten in der Lage 

sind, werden Kurkosten – allerdings nicht mehr zur Gänze 

übernommen. Sie müssen als Patient/in vor dem Kurantritt 

einen Beitrag leisten. Dieser beträgt im Jahr 2019 zwischen 

8,36 und 20,31 Euro pro Verpflegstag, er kann Ihnen bei

besonderer sozialer Schutzbedürftigkeit erlassen werden, 

insbesondere sind Sie bei einem Bruttogehalt bis zu 933,06 

Euro vom Selbstbehalt befreit. Auch für Erholungsaufent-

haltemitambulanterKurbehandlungkönnenSieZuschüsse

erhalten (siehe auch   EIN:BLICK 7 – Finanzielles, 

Sozialministerium).

https://www.infoservice.sozialministerium.at
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Ambulante Therapien (z. B. Ergotherapie)

ZurÜbungverschiedenerkörperlicherundgeistigerFunkti-

onen gibt es ein breites Angebot an Therapien, die keinen 

stationären Aufenthalt erfordern. Eine davon ist Ergotherapie. 

IhrZiel istUnterstützungundFörderungderpersönlichen

Fähigkeiten und Fertigkeiten desMenschen, um im intel-

lektuellen, sozialen, emotionalen und beruflichen Bereich

die größtmögliche Selbständigkeit und Lebensqualität zu

sichern.

Nach ärztlicher Anordnung trainiert der/die Ergotherapeut 

oder -therapeutin mit Ihnen z. B. notwendige Verrichtungen 

des Alltags, er/sie zeigt Ihnen den Gebrauch von Hilfsmitteln, 

kümmert sich um deren individuelle Adaptation und übt mit 

Ihnen. Auch handwerkliche und gestalterische Tätigkeiten 

sowie Übungen und Spiele für Ihre geistige Wendigkeit 

stehen auf dem Programm. Er/Sie berät Sie auch bei der 

funktionsgerechten Umgestaltung Ihres Wohnbereichs, 

damitSiemöglichstlangeinIhrervertrautenWohnumgebung

verbleibenkönnen.ErgotherapiewirdinKrankenhäusern,Re-

habilitationszentren,Alten-undPflegeheimen,aberauchim

Rahmen von Hausbesuchen (mobile Ergotherapie) angeboten. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des 

Bundesverbandes der Ergotherapeutinnen und Ergothe-

rapeutenÖsterreichsunter  ergotherapie.at und in den 

Broschüren   BARRIERE:FREI! – Handbuch für barrie-
refreies Wohnen, Sozialministerium und  EIN:BLICK 3 
– Rehabilitation, Sozialministerium.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich über 
eine Krankheit reden möchte?

VielePatientinnenundPatientenoderAngehörigeempfinden

Erleichterung, wenn sie mit anderen über ihre Krankheit spre-

chen. Gegenseitiges Verständnis und Erfahrungsaustausch 

helfen ihnen, mit der Krankheit besser umgehen zu lernen. 

VieleMenschen,dievonschwerenKrankheitenbetroffensind

http://ergotherapie.at
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(Asthma, Morbus Parkinson, Krebs, Alkoholkrankheit etc.), 

haben sich zu Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen.

SelbsthilfegruppensindausderösterreichischenGesund-

heitsszene nicht mehr wegzudenken. Aufgrund ihrer spe-

ziellen Arbeits- und Organisationsformen haben sie eine 

wichtige Ergänzungsfunktion bei der gesundheitlichen 

Versorgung und Prävention. Darüber hinaus können sie

Ihnen Unterstützung bei der psychischen Bewältigung von 

Behinderung oder chronischer Krankheit bieten.

NutzenSiedieMöglichkeiten,dieIhnendurchdieseEinrich-

tungen geboten werden und nehmen Sie Kontakt mit einer 

Ihrem Anliegen entsprechenden Selbsthilfegruppe auf, seien 

Sie nun persönlich von Behinderung betroffen oder aber

Angehörige/reinesbehindertenMenschen.

Auf der Website der Österreichischen Kompetenz- und

Servicestelle für Selbsthilfe  oekuss.at finden Sie Kon-

taktadressen von Selbsthilfegruppen sowie Web-Links zu 

den jeweiligen Selbsthilfe-Dachverbänden in den einzelnen 

Bundesländern.SiekönnendirektKontaktmitdenSelbsthil-

feorganisationen oder dem jeweiligen Dachverband in Ihrem 

Bundesland aufnehmen.

AußerdembietetdasSozialministeriumaufihrerWebseite

 infoservice.sozialministerium.at eine Datensammlung 

aller im sozialen Bereich tätigen Einrichtungen an, die auch 

Selbsthilfegruppen beinhalten. 

Ich komme allein nicht mehr so gut zurecht. 
Wer kann meine Interessen wahren, wenn ich 
dazu nicht mehr in der Lage bin?

Mit 1.7.2018 ist das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz in 

Kraft getreten, durch das die bisherigen Sachwalter durch 

Erwachsenenvertreter/innen ersetzt werden. Der Aufbau 

der Vertretungsmöglichkeiten basiert nun auf vier Säulen

mitunterschiedlichweitgehendenBefugnissenundfördert

http://oekuss.at
https://www.infoservice.sozialministerium.at
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ein stärkeres Hinschauen, Reflektieren und Differenzieren

aller Beteiligten:

1. Vorsorgevollmacht

FallsSieVorkehrungentreffenwollen,weilSieSorgehaben,

zu einem späteren Zeitpunkt Ihre Handlungsfähigkeit aus 

gesundheitlichen oder anderen Gründen zu verlieren, haben 

Sie die Möglichkeit, eine Vorsorgevollmacht zu erteilen, 

damit sich jemand anderer um Ihre eigenen Angelegenheiten 

kümmert.Mit dieser Vollmacht können Sie festlegen,wer

bestimmte Angelegenheiten übernehmen soll, wenn Sie dazu 

(z. B. aufgrund von länger andauernder Bewusstlosigkeit oder 

Demenz) nicht mehr fähig sind.

Mit einer Vorsorgevollmacht übertragen Sie bestimmte Auf-

gaben an eine Person Ihres Vertrauens zu einem Zeitpunkt, 

in dem Sie noch handlungs- und geschäftsfähig sind, für 

die Zeit, in der Sie es nicht mehr sind. Ähnlich wie bei 

einem Testament, sollten Sie die Erteilung dieser Vollmacht 

sorgfältigüberlegen.Esempfiehltsich,Ihreentsprechenden

Wünsche und Vorstellungen mit dieser Person zu besprechen 

und auch schriftlich festhalten. Achten Sie dabei auf folgende 

Fragestellungen:

• Was ist mir besonders wichtig?

• Welche sozialen Dienste oder Einrichtungen kommen 

fürmichinFrage?

• Welche Situationen will ich vermeiden, welche erschei-

nen mir erstrebenswert?

Die Vollmacht ist nahezu für alle Angelegenheiten denkbar, 

insbesondere für 

• VerwaltungdesVermögens

• Organisation von Hilfen

• Abschluss von Verträgen

• Geltendmachung von Leistungsansprüchen

• Vertretung in Pensionsangelegenheiten

• VereinbarungenüberPflegeleistungen
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• Abschluss eines Heimvertrages

• VertretunggegenüberÄmternundBehörden

• Wohnungsangelegenheiten

• Verfügung über Grundbesitz 

• Vertretung in medizinischen Angelegenheiten etc.

Die Vollmacht soll Namen, Geburtsdatum, Adresse und 

Telefonnummer der bevollmächtigten Person enthalten und 

die Aufgaben, die sie zu erfüllen hat. Zuvor sollten Sie die 

persönliche Eignung des/der Bevollmächtigten für diese

Aufgaben abklären (ob entsprechende Erfahrungen oder 

Kenntnisse vorhanden sind bzw. in Vermögensangelegen-

heitenkeineeigenenInteressenentgegenstehen).Fürden

Fall,dassdiebevollmächtigtePersonnichterreichbaroder

nicht mehr bereit oder in der Lage ist, die übertragene 

Aufgabe wahrzunehmen, sollten weitere Personen benannt 

werden. Die Vollmacht ist unbefristet und kann jederzeit 
widerrufen werden.

Voraussetzung der Wirksamkeit einer solchen Vollmacht ist, 

dassdersogenannte„Vorsorgefall“(SiealsVollmachtgeber/

-in sind nicht mehr entscheidungsfähig) eingetreten und diese 

imÖsterreichischenZentralenVertretungsregister(ÖZVV),

dasvonderÖsterreichischenNotariatskammergeführtwird,

eingetragen ist. Mehr Informationen zur Vorsorgevollmacht 

erhalten Sie auf der Webseite des Justizministeriums. Hier 

könnenSieaucheinentsprechendesFormularherunterladen

(siehe Anhang unter ).

Die Vorsorgevollmacht können Sie (Sie müssen es aber

nicht)imÖsterreichischenZentralenVertretungsverzeichnis

(ÖZVV), das von der Österreichischen Notariatskammer

geführt wird, registrieren lassen. 

2. Gewählte Erwachsenenvertretung

ImGegensatzzurVorsorgevollmachtkönnenSieauchdann

eine/n gewählte/n Erwachsenenvertreter/in bestimmen, 

wenn Sie nicht mehr voll handlungsfähig sind. Vorausset-
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zung ist aber, dass Sie die Tragweite einer Bevollmächtigung 

zumindest in Grundzügen verstehen und sich entsprechend 

verhaltenkönnen.AuchdieseVertretungsbefugnissetztdie

EintragungindasÖZVVvorausundunterliegtdergerichtli-

chen Kontrolle. Auch sie gilt unbefristet.

3. Gesetzliche Erwachsenenvertretung

Darunter ist die bisherige Vertretungsbefugnis nächster 
Angehöriger zu verstehen. Nächste Angehörige sind in
diesem Zusammenhang 

• die Eltern

• volljährige Kinder

• der/die im gemeinsamen Haushalt lebende Ehegatte 

bzw. Ehegattin oder Lebensgefährte bzw. Lebensge-

fährtin, sofern der gemeinsame Haushalt seit mindes-

tens drei Jahren besteht

• der bzw. die im gemeinsamen Haushalt lebende einge-

tragene Partner bzw. Partnerin 

Diese Vertretungsbefugnis soll jedoch nicht wie bisher unmit-

telbar kraft Gesetzes eintreten, sondern nur dann bestehen, 

wennsieimÖZVVeingetragenwird.SieverschafftAngehö-

rigen weitergehende Befugnisse als bisher, unterliegt dafür 

aber anders als bisher auch einer gerichtlichen Kontrolle. Sie 

muss spätestens nach drei Jahren erneuert werden.

4. Gerichtliche Erwachsenenvertretung

Die gerichtliche Erwachsenenvertretung soll die bisherige 

Sachwalterschaft ersetzen. Die Befugnisse beschränken sich 

aber deutlicher auf bestimmte Vertretungshandlungen. Eine 

gerichtliche Erwachsenenvertretung für alle Angelegenhei-
ten ist nicht mehr vorgesehen. Die Wirkungsdauer einer 

solchen Vertretung endet mit Erledigung der Aufgabe bzw. 
spätestens drei Jahre nach Bestellung. Die gerichtliche 

Bestellung eines Erwachsenenvertreters / einer Erwachse-

nenvertreterin soll so wie nach bisherigem Recht nur das 

letzte Mittel sein, die Alternativen dazu werden daher weiter 

ausgebaut.
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Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite 

des Justizministeriums unter  justiz.gv.at/web2013/home/

justiz/erwachsenenschutz~27.de.html, sowie den Broschüren 

  Erwachsenenschutzrecht, BMVRDJ und  EIN:BLICK 
1 – Kindheit und Jugendsowie& EIN:BLICK 5 – Pflege, 

Sozialministerium.ImInternetfindenSiedieInformationen

unter  justiz.gv.at, sowie unter  vertretungsnetz.at und 

 sozialministerium.at.

https://justiz.gv.at/web2013/home/justiz/erwachsenenschutz~27.de.html
https://justiz.gv.at/web2013/home/justiz/erwachsenenschutz~27.de.html
https://justiz.gv.at
http://www.vertretungsnetz.at
https://www.sozialministerium.at
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Mobilität

Kann ich in meinem Alter noch Auto fahren?

Als Pkw-Lenker oder -Lenkerin sind Sie selbst dafür ver-

antwortlich, dass Sie die zum Lenken Ihres Fahrzeuges

erforderliche geistige, körperliche und fachliche Eignung

haben. Wenn Sie mit zunehmendem Alter eine Einschränkung 

IhresSehvermögens,IhrerReaktionsfähigkeitetc.bemerken,

sollten Sie erwägen, sich einer amtsärztlichen Untersuchung 

zuunterziehen,umIhreFahrtüchtigkeitfeststellenzulassen.

Dieskönntenotwendigwerden,weilbeieinemVerkehrsunfall

die Kfz-Versicherung Regressansprüche geltend machen 

kann, wenn gerichtlich ein Mitverschulden an einem Unfall 

wegenmangelnderFahrtüchtigkeitfestgestelltwird.

Die Untersuchung kann ergeben, dass Sie zum Lenken Ihres 

Kraftfahrzeuges uneingeschränkt, bedingt bzw. beschränkt 

oder nicht geeignet sind. Die Auflagen für das Lenken

desKfzunddieBefristungenwerden indenFührerschein

eingetragen.

• Der Vermerk „bedingt geeignet“ bedeutet, dass 

bestimmte Behelfe (z. B. Brillen, Sitzpolster) oder 

bestimmteFahrzeuge(z.B.Pkwmitautomatischem

Getriebe) verwendet werden müssen. Der bedingte 

FührerscheinhatdenVorteil,dassmanbeieinem

FahrzeugwechselodereinerLeihwagenbenutzungmit

dem neuen Kfz ohne Gutachten eines/r technischen 

Sachverständigen fahren kann.

• Der Vermerk „beschränkt geeignet“ bedeutet, dass 

mitdemFührerscheinnureinbestimmtes,entspre-

chendausgerüstetesFahrzeug(dasKennzeichenwird

imFührerscheineingetragen)benutztwerdendarf.

Genaue Auskünfte erteilen die Bezirkshauptmannschaften, 

Polizeidirektionen sowie Polizeidienststellen.
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Gibt es für mich Erleichterungen beim 
Parken?

Seit 1. Jänner 2014 kann das Sozialministeriumservice an 

Inhaberinnen und Inhabern von Behindertenpässen, die 

überdieZusatzeintragung„UnzumutbarkeitderBenützung

öffentlicherVerkehrsmittelwegendauernderMobilitätsein-

schränkungaufGrundeinerBehinderung“verfügen,einen

Parkausweis (alter Ausweis gemäß § 29b der Straßenver-

kehrsordnung 1960) ausstellen.

Der Parkausweis für behinderte Menschen ist europaweit 

einheitlich gestaltet. Das heißt, jede/r Ausweisinhaber/in

kann die im jeweiligen EU-Mitgliedstaat geltenden Vergüns-

tigungennutzen.Esempfiehltsichdaher,sichvoreinerReise

über die Parkerleichterungen im Urlaubsland zu informieren. 

Der Ausweis ist hellblau und mit einem Rollstuhl-Symbol auf 

dunkelblauem Rand versehen. Der Ausweis ist foliert (fäl-

schungssicher)undmiteinemFotodesAusweisinhabers/der

Ausweisinhaberin versehen. Die bisherigen Ausweise be-

halten allerdings ihre Gültigkeit. Jeder Ausweis trägt das 

Unterscheidungszeichen des Mitgliedstaates, das den Aus-

weisausstellt(„A“fürÖsterreich)umgebenvomEU-Symbol.

Die„alten“vor2001ausgestelltenAusweisegemäß§29b

der Straßenverkehrsordnung, die noch über kein Lichtbild

verfügten, haben mit 31.12.2015 ihre Gültigkeit verloren und 

sind beim Sozialministeriumservice neu zu beantragen.

Dieser Ausweis berechtigt Sie:

• zum Parken auf Behindertenparkplätzen,

• eventuellzurErrichtungeinespersönlichenParkplatzes

(§43StVO),

• zum Dauerparken in Kurzparkzonen,

• zum Parken im Parkverbot,

• zum Halten im Halteverbot und 

• zumAusladeneinesRollstuhles,auchinFußgängerzo-

nen während der Ladetätigkeit.
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Mit diesem Ausweis sind Sie auch von den Parkgebühren 

befreit. Der Ausweis ist gut sichtbar hinter der Wind-

schutzscheibe anzubringen und beim Halten auf Ver-

langen vorzuzeigen. Außerdem dient dieser Ausweis als

Nachweis der Behinderung im Zusammenhang mit der 

Befreiung von der Kfz-Steuer bzw. von der motorbezogenen 

Versicherungssteuer. 

Muss auch ich die Autobahnvignette 
bezahlen?

Jeder Autofahrer / Jede Autofahrerin, der/die eine Autobahn 

benützt,mussamFahrzeugeineMautvignettegutsichtbar

angebracht haben oder über eine digitale Vignette verfügen. 

Wenn Sie im Behindertenpass des Sozialministeriumservice

• eine dauernde starke Gehbehinderung,

• dieUnzumutbarkeitderBenützungöffentlicherVer-

kehrsmittel wegen dauernder Gesundheitsschädigung

• dieUnzumutbarkeitderBenützungöffentlicherVer-

kehrsmittel wegen dauernder Mobilitätseinschränkung 

auf Grund einer Behinderung oder

•  Blindheit 

eingetragen haben, erhalten Sie auf Antrag vom Sozialmi-

nisteriumservice kostenlos eine Jahresvignette oder einen 

Gutschein für eine digitale Vignette für den Pkw, wenn dieser 

auch auf Ihren Namen zugelassen ist.

Der Behindertenpass ist beim Sozialministeriumservice zu be-

antragen. Das Sozialministeriumservice nimmt die Eintragung 

im Behindertenpass aufgrund fachärztlicher Gutachten oder 

Begutachtungen durch den ärztlichen Dienst vor.

Weitere wichtige Hinweise zum Thema Mobilität mit dem 

AutofindenSieinderBroschüre  Wege zur persönlichen 
Mobilität,ÖAMTCundbeimClub Mobil –  sieheAnhang.
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Gibt es für mich als behinderten 
Kraftfahrer / als behinderte Kraftfahrerin 
eine Ermäßigung von der Mautpflicht?

Jeder Autofahrer / Jede Autofahrerin, der/die einen 

§29b-Ausweis besitzt und einen Führerschein mit Ein-

schränkungsvermerk hat (zumindest Automatikfahrzeug), 

und dessen/deren Kfz auf ihn/sie selbst zugelassen ist, kann 

eineermäßigteJahreskarteerhalten.

An Unterlagen sind mitzubringen: 

• ein ausgefülltes Antragsformular (bei der Maut-Service 

G.m.b.H., meist an der Mautstelle, auch bei einigen 

Landesstellen des Sozialministeriumservice erhältlich)

• ZulassungsscheinfürIhrFahrzeug(inKopie)

• IhrFührerscheinmitEinschränkungsvermerk(inKopie)

• IhrAusweisnach§29bStVO(inKopie)

EineAntragstellungperPostistauchmöglich(  sieheAn-

hang).IndiesemFallerfolgtdieZahlungmittelszugesandtem

Erlagschein im Nachhinein.

Die Jahreskarte ist kennzeichengebunden, also nicht über-

tragbar. Sie wird auf den Namen der berechtigten Person 

ausgestellt. Sie müssen sich als Antragsteller/in selbst 

im Fahrzeug befinden. DieGültigkeit beträgt ein Jahr ab

AusstellungfüreinebeliebigeAnzahlvonFahrtenaufden

mautpflichtigenStreckenabschnittender

• A 9 Phyrnautobahn (Bosruck/Gleinalm), Mautstelle 

Gleinalm

• A 10 Tauernautobahn (Tauern/Katschberg), Mautstelle 

St. Michael/Lg.

• S16 ArlbergSchnellstraße(Arlberg),Mautstelle

St. Jakob

Sonderregelungen gibt es auf der A 11 (Karawankenauto-

bahn),derA13(Brennerautobahn),derFelbertauernstraße,
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derGroßglocknerHochalpenstraße,derNockalmstraße,der

GerlosAlpenstraßeundderVillacherAlpenstraße.

InfosfindenSie aufderWebseitederASFINAG (  siehe 

Anhang).

FürgenauereAuskünftestehtIhnendiejeweilige

Landesstelle des Sozialministeriumservice als 

Kompetenzzentrum in allen Angelegenheiten von 

Menschen mit Behinderungen gerne zur Verfügung 

(  sieheAnhang).

Welche speziellen Serviceleistungen bieten 
mir öffentliche Verkehrsmittel?

WennSiealsbehinderte/rSenior/inöffentlicheVerkehrsmit-

tel(Bus,Straßenbahn,Eisenbahn)benützenwollen,werden

SieimmerwiedermitFragenkonfrontiertseinwie:

• SindBediensteteöffentlicherVerkehrsmittelverpflich-

tet,mirbehilflichzusein?

• GibteseineFahrpreisermäßigungfürmichodermeine

Begleitperson?

• Brauche ich dafür spezielle Ausweise?

• Gibt es spezielle Bestimmungen für die Mitnahme 

meines Assistenzhundes (Blindenführ-, Service- oder 

Signalhund)?

• Wie wird mein Rollstuhl transportiert?

• Gibt es Ein- und Ausstiegshilfen (Hebelifte, Tragsessel 

u. Ä.)?

• Wer kümmert sich um mein Gepäck?

• Kann ich mir einen Transportrollstuhl ausleihen?

• Gibt es Leitsysteme (Orientierungshilfen) für blinde 

MenschenaufBahnhöfen?

• Wie kann ich das Airportservice für behinderte 

 Reisende in Anspruch nehmen?

• Gibt es speziell gekennzeichnete 

Behindertensitzplätze?
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• GibtesBehindertenparkplätzebeiBahnhöfenund

Flughäfen?

UmdieseundähnlicheFragenzuklären,wendenSiesicham

besten direkt an das jeweilige Unternehmen (Verkehrsbe-

triebe,ÖsterreichischeBundesbahnen,Busunternehmenetc.),

da es eine Vielzahl unterschiedlicher Regelungen gibt. Nur 

wennSiedirektKontaktaufnehmen,könnenSiemiteiner

Lösung rechnen, die Ihren individuellen Bedürfnissen und

Wünschen entspricht.

WichtigeInformationendazufindenSieinder  Fliegen 
ohne Turbulenzen – Reisen II, Sozialministerium, auf den 

Webseiten der Österreichische Bundesbahnen und des

Vienna International Airport (Links im Anhang unter ), den 

Informationsbroschüren der Städtischen Verkehrsbetriebe 

und Barrierefreie ReisenaufderWebseitedesÖAMTC–

 sieheAnhang

Gibt es noch andere Verkehrsmittel für mich?

WennSieöffentlicheVerkehrsmittelnichtbenützenkönnen,

habenSiedieMöglichkeit,Fahrtendienste inAnspruchzu

nehmen. Da diese Dienste nicht überall angeboten werden 

und sehr unterschiedlich organisiert sind, wenden Sie sich 

bitte für nähere Informationen an folgende Stellen: Sozialsta-

tion, Sozialer Stützpunkt, Magistrat, Bezirkshauptmannschaft 

oder die Landesstelle des Sozialministeriumservice.

Was soll ich beachten, wenn ich verreisen 
will?

Reiseveranstalter bemühen sich in den letzten Jahren beson-

ders intensiv um die Gruppe der Seniorinnen und Senioren. 

Spezielle Angebote nehmen auch bei der Auswahl der Hotels 

Rücksicht auf die Bedürfnisse älterer, gebrechlicher oder 

behinderter Personen. 
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Es haben sich sogar, meist von betroffenen behinderten

Reisenden bzw. von Selbsthilfegruppen initiiert, Reiseorga-

nisationenentwickelt,dieausschließlichBehindertenreisen

anbieten. Diese „Spezial-Reisebüros“ übernehmen für die

behinderten Menschen die aufwendige Organisation, was 

vor allem für Auslandsreisen wichtig ist, überprüfen und 

gewährleisten die Barrierefreiheit der Unterkunft und das 

Vorhandensein anderer wichtiger Einrichtungen während 

des Urlaubs. 

Holen Sie bei der Vorbereitung einer Reise fachliche Beratung 

ein. Klären Sie mit dem Reisebüro ab, ob Ihre individuellen 

Anforderungen und Wünsche, wie z. B. gut erreichbares 

Quartier,Diabetikerküche,medizinischeVersorgungimHotel

etc.berücksichtigtwerdenkönnen.

Bitte beachten Sie, dass eine Reise- und Rücktransportver-

sicherung besonders für Sie als Senior/in empfehlenswert ist. 

Vor Antritt einer längeren Reise sollten Sie in jedem Fall

mit Ihrem Hausarzt / Ihrer Hausärztin sprechen, er/sie kann 

beurteilen, ob Sie den damit verbundenen Anstrengungen 

gewachsen sind. 

Reiseveranstalter,Fluglinien,Senioren-undPensionistenver-

bände bieten Ihnen umfassendes Informationsmaterial an. 

So bietet z. B. das Rote Kreuz auf seiner Webseite Angebote 

des Betreuten Reisens an (siehe  roteskreuz.at/fileadmin/

user_upload/LV/Oberoesterreich/Dokumente/PDF/). Weitere 

InformationenfindenSieaufderWebseitederÖBB(Linkim

Anhang unter ).

Was ist der Behindertenpass?

Der Behindertenpass ist ein Lichtbildausweis, der bei 

Anträgen, die nach dem 1. September 2016 im Sozialminis-

teriumservice einlangen, im Scheckkartenformat ausgestellt 

wird. Er kann Ihnen als Nachweis Ihrer Behinderung dienen, 

z.B. bei Ämtern und Versicherungen. Außerdem wird er

https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/LV/Oberoesterreich/Dokumente/PDF/
https://www.roteskreuz.at/fileadmin/user_upload/LV/Oberoesterreich/Dokumente/PDF/
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zunehmendvonKultur-undFreizeiteinrichtungeninÖster-

reichundimAuslandfürErmäßigungenbeiEintrittspreisen

anerkannt. Der Behindertenpass gilt auch als Nachweis für 

den Grad der Behinderung für die Inanspruchnahme eines 

Steuerfreibetrages sowie für den Bezug der kostenlosen 

Autobahnvignette (Näheres dazu siehe →„Mussauchichdie

Autobahnvignette bezahlen?“ auf Seite 48). Sie können

diesen Ausweis beim Sozialministeriumservice beantragen 

und auch Zusatzeintragungen vornehmen lassen, wie z. B. 

Notwendigkeit einer Begleitperson oder bestimmte Arten 

von Behinderungen.

FürgenauereAuskünftestehtIhnendiejeweilige

Landesstelle des Sozialministeriumservice als 

Kompetenzzentrum in allen Angelegenheiten von 

Menschen mit Behinderungen gerne zur Verfügung 

(  sieheAnhang).

Was ist der „Euro-Schlüssel / euro-key“ und 
wozu dient er mir?

SeitJahrenwerdendiebehindertengerechtenöffentlichen

Toiletten in Städten und Gemeinden, aber auch jene an 

den Autobahnraststellen mit dem sogenannten „Euro-Zy-

linderschloss“ ausgestattet.Dasbedeutet, dass nurmehr

jener Personenkreis Zutritt haben wird, der diese Toiletten 

dringend braucht. 

Die Vorteile liegen in mehr Reinlichkeit und Hygiene und 

besserer Ausstattung durch den Betreiber, da die Gefahr von 

Devastierungkaummehrbesteht.AußerdemkönnenSiemit

dem„Euro-Schlüssel“auchallesog. „Behinderten-WC´s in

Deutschland benutzen (in Städten, Gemeinden, Hochschulen, 

Universitäten,Freizeiteinrichtungen,KaufhäusernundAuto-

bahnen seit 1986), sowie in weiteren europäischen Staaten, 

wie Italien, Schweiz, Tschechien oder Kroatien.
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Der Euro-Schlüssel/euro-key kann von jeder Person, die eine 

Behinderung nachweisen kann, die die Benutzung behin-

dertengerechterWC´sunabdingbarmacht(Rollstuhlfahrer/

-innen, Menschen mit dauerhafter Mobilitätseinschränkung 

aufgrund einer Behinderung u. Ä.) bezogen werden. Als 

Nachweisdienenz.B.eineKopiedesAusweisesnach§29b

StVO oder die Kopie des Behindertenpasses mit der Zu-

satzeintragung„UnzumutbarkeitderBenützungöffentlicher

Verkehrsmittel“.DaserforderlicheBestellformularerhalten

SieaufderWebseitedesÖsterreichischenBehindertenrates

(Link im Anhang unter ).

Stecken Sie das ausgefüllte Bestellformular in ein Kuvert, 

legen Sie den Nachweis der Behinderung bei (Kopie des 

BehindertenpassesoderKopiedesAusweises§29bStVO)

und schicken es frankiert an: Österreichischen Behinder-
tenrat – Kennwort euro-key,Favoritenstraße111/11,1100
Wien. Der euro-key kann, aufgrund einer Förderung des

Sozialministeriums nur dann gratis abgegeben werden, wenn 

die erwähnten Kriterien erfüllt werden.



Wohnen 55

Wohnen

Mit dem Austritt aus dem Berufsleben kommen der Wohnung 

und dem Wohnumfeld (Verkehrslage, Versorgungseinrichtun-

gen,Erholungsmöglichkeitenetc.)immergrößereBedeutung

zu. Wenn hier etwas fehlt, werden Sie es im Alter, wenn 

Ihr Bewegungsradius geringer wird, besonders deutlich als 

Verschlechterung Ihrer Lebensqualität spüren. Setzen Sie 

sich dahermöglichst frühmit der Frage auseinander, wo

und wie Sie im Alter wohnen wollen, um die entsprechenden 

Vorkehrungenrechtzeitigtreffenzukönnen.WeilBedürfnisse

undVorstellungenhiersehrverschiedensind,könnennurSie

selbstentscheiden,wieIhrekonkreteLösungaussehensoll.

Dazu noch ein paar grundsätzliche Überlegungen, die Ihnen 

vielleicht zu konkreten Schritten helfen:

• Will ich in dieser Wohnung bleiben?

• Was fällt mir schwer?

• Was kann ich nicht allein bewältigen?

• Wasmöchteichgernetunkönnen?

• Wofür kann ich Hilfe bekommen und in welchem 

Ausmaß?

• WieschaffeichdenWegzwischenWohnungund

Haustür?

• SindgeeigneteöffentlicheVerkehrsmittelinderNähe?

• GibtesgenügendguterreichbareEinkaufsmöglichkei-

ten für mich?

Ich will in meiner Wohnung bleiben, wie kann 
ich sie für mich adaptieren?

Ihre Bedürfnisse und Ansprüche werden sich im Lauf der 

Jahre verändern. Überdenken Sie daher Einrichtung und Rau-

maufteilung. Wenn Sie Ihre Wohnung adaptieren wollen, soll-

tenSiesichvorerstmitfolgendenFragenauseinandersetzen:

• LassensichdieTüreninIhrerWohnungleichtöffnen?

SchiebetürensindofteinepraktischeLösung.
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• WelcheGriffehabenSieanFenstern,TürenundKäs-

ten?Drehgriffesindungünstig.SindalleGriffeauchim

Sitzen erreichbar? 

• SinddieFußbödeninIhrerWohnunggleit-und

rutschsicher?

• SchmutzabstreifersindofteineStolperfalle.Hochflo-

rigeTeppichbödenerschwerenbeiGehbehinderung

dieFortbewegung.

• EntfernenSiehervorstehendeTürstaffelnundTeppich-

fallen(mitKlebebandfixieren).HaltenSiediewichtigs-

tenGehwegezuWC,Bad,KüchefreivonMöbeln.

• InwelcherHöhesinddieelektrischenSchalterund

Steckdosen in Ihrer Wohnung angebracht? Ideal wäre 

eineHöhezwischen85und100cm.Flächen-,Sensor-

oder Kippschalter sind am besten geeignet.

• Achten Sie auf gute Beleuchtung in allen Räu-

men – auch im Vorzimmer und besonders bei allen 

„Arbeitsplätzen“.

• Wie praktisch ist die derzeitige Zimmeraufteilung? 

Vielleicht ist ein Zimmertausch günstiger.

• Im Schlafzimmer sollte unmittelbar neben dem Bett 

eine leicht erreichbare gedämpfte Lichtquelle sein. So 

vermeiden Sie Stolpern im Dunkeln bzw. Geblendet-

werden durch grelles Licht.

• BeiderNeuanschaffungeinesBettesdenkenSiedaran,

dass ein verstellbarer Lattenrost und eine verstellbare 

BetthöheeineErleichterungimPflegefallbedeuten.

• Das Bett sollte rundherum frei zugänglich sein. Alle 

Hindernisse, auch Bettvorleger, sollten Sie entfernen. 

Oft ist Ihr Kreislauf unmittelbar nach dem Aufwachen 

noch auf Schlaf eingestellt, Sie werden leicht schwind-

lig, sind unbeholfen und stolpern daher leicht.

• DasNachtkasterlsollstabil,großgenugundbeson-

ders dann, wenn Sie bettlägerig sind, für Sie leicht 

erreichbar sein.

• FälltIhnendasAufsetzenalleineschwer,hilftein

TrapezüberdemBett.EindickesSeil,umdasFußende

des Bettes geschlungen, erfüllt denselben Zweck.

• FürdieNachthilftofteinZimmer-WClangeWegezu

vermeiden.



Wohnen 57

• Ihr Telefon sollte vom Bett aus erreichbar sein. Achten 

Sie aber darauf, dass Sie sich mit langen Kabeln keine 

Stolperfallen bauen.

• IstIhrBadezimmergroßgenug?DerWendekreiseines

eventuell erforderlichen Rollstuhles ist ca. 150 cm im 

Durchmesser.

• Kann das Waschbecken allenfalls tiefer montiert 

werden?

• Wie hoch ist die Badewanne?

• IstdasEin-undAussteigenleichtmöglich?Ofteignet

sich eine niveaugleiche Dusche besser.

• Sind alle wichtigen Ablagen leicht erreichbar?

• LassenSieHaltegriffedortanbringen,woSiesichoft

niedersetzen und wieder aufstehen – im Badezimmer 

oder WC, neben dem Bett oder Ihrem Lieblingsplatzerl.

• Eine mit rutschfester Matte und stabilem Hocker 

ausgestattete Dusche erleichtert Ihnen auch bei 

sehr eingeschränkter Gehfähigkeit eine gründliche 

Körperreinigung.

• Ist Ihr WC erforderlichenfalls rollstuhlgerecht? 

• VermeidenSie„Klettern“aufStockerlnundtiefes

Bücken.

• SchaffenSiesicheinestabileSitzmöglichkeitinder

Küche, im Badezimmer und neben dem Kleiderschrank.

• Gegenstände,diehäufigergebrauchtwerden,sollten

Sie in jenen Kästchen und Laden aufbewahren, die 

bequem zugänglich sind. 

• Überdenken Sie die bisherige Anordnung der Wäsche, 

vonTöpfen,Pfannenetc.

• EinehitzebeständigeAbstellflächenebendemHerd

erleichtertdasHantierenmitschweren,heißenTöpfen.

• HerdemitoffenenFlammenstellenimmereineGe-

fahrenquelle dar. Ein Elektroherd mit automatischer 

Abschaltung verringert die Brandgefahr.

Weitere Informationen zudiesen Fragen erhalten Sie und

Ihre Angehörigen von Fachleuten der Rehabilitationsein-

richtungen, der Versicherungs- bzw. Leistungsträger bzw. in 

den Broschüren  BARRIERE:FREI! – Handbuch für barri-
erefreies Wohnen, Sozialministerium und Sicher Wohnen 
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– Besser Leben. So schützen Sie sich vor Unfallgefahren 
in der eigenen Wohnung, Sozialministerium.

Was ist bei baulichen Veränderungen zu 
beachten?

UmdievonMenschzuMenschverschiedenenkörperlichen

MöglichkeitenzuberücksichtigenunddenAufwandfürnach-

trägliche Adaptierungen gering zu halten, sollten bei allen 

BaumaßnahmendievomösterreichischenNormungsinstitut

erstellten Mindestanforderungen von vornherein beachtet 

werden. Diese können Sie derÖNORMB 1600 „Barriere-

freiesBauen,Planungsgrundsätze“undderÖNORMB1601

„SpezielleBaulichkeitenfürbehinderteundalteMenschen,

Planungsgrundsätze“entnehmen.

DasBaurechtinÖsterreichistgrundsätzlichLandessache.

DieÖNORMB1600„BarrierefreiesBauen,Planungsgrund-

lagen“istnachdenjeweiligenLandesvorschrifteninsbeson-

dere bei Neubauten in der Regel verbindlich anzuwenden. 

Inwieweit diese Vorschriften in Ihrem Bundesland gelten bzw. 

welche detaillierten Bauvorschriften es gibt, erfahren Sie bei 

derBaubehörde(Gemeindebzw.Magistrat).

Weitere Informationen zum Thema barrierefreie Gestaltung 

imbaulichenBereichfindenSieaufderHomepagedesÖs-

terreichischen Behindertenrates unter  behindertenrat.at 

und der Rubrik Wohnbau Barrierefrei / Studie und Workshops 

– 2013. Zum barrierefreien Wohnen gibt Ihnen die Broschüre 

 BARRIERE:FREI! – Handbuch für barrierefreies Wohnen, 

Sozialministerium, weitere Informationen.

Welche sozialen Dienste helfen mir daheim?

Soziale Dienste können Ihnen das Leben erleichtern und

ermöglichen,inIhrerWohnungzuverbleiben.SolcheDienste

werden vor allem von freien Wohlfahrtsverbänden, aber 

auch von Ländern und Gemeinden bereitgestellt. Die Art 

und das Angebot der Sozialdienste sind von Bundesland 

http://behindertenrat.at
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zuBundeslandverschieden.AmflächendeckendenAusbau

wird gearbeitet. 

DurchdieVielfaltdesAngeboteshabenSiedieMöglichkeit,

die für Sie am meisten geeignete und kostengünstigste Hilfe-

stellung zu wählen. Die zahlreichen Hilfsangebote reichen u. 

a.vonHeim-,Alten-undPflegehilfen/Pflegeassistenz,über

Hauskrankenpflege,EssenaufRädern,MobileTherapeutische

Dienste, Wäsche-, Reinigungs- und Reparaturdienste bis zur 

PersönlichenAssistenz.DetailsdazufindenSieinderBro-

schüre  EIN:BLICK 3 – Rehabilitation, Sozialministerium.

FürdieAbdeckungderKostenfürdieseHilfestellungenkann

dasPflegegeldeinenBeitragdarstellen.DesWeiterenhaben

SiedieMöglichkeit,fürdieFinanzierungder24-Stunden-Be-

treuungimRahmendesHausbetreuungsgesetzeseineFörde-

rung in Anspruch zu nehmen. Nähere Informationen darüber 

entnehmen Sie den Broschüren  EIN:BLICK 5 – Pflege 
sowie 24-Stunden-Betreuung zu Hause, Sozialministerium).

WeitereInformationenfindenSieaufderWebseite  info 

service.sozialministerium.at. Diese Informationsplattform 

des Sozialministeriums beinhaltet eine Österreich weite

Sammlung von Angebote im Zusammenhang mit häuslicher 

PflegeundunterstützendeHaushaltsführung.Darüberhinaus

bietet Ihnen die Datensammlung einen Überblick über das 

vorhandene Angebot in Ihrer Region.

Wie viel kosten diese Dienste? 

Die Kosten für diese Dienste sind von der Art des Dienstes 

und Ihrem Einkommen abhängig, wobei auch das Pflege-

geld berücksichtigt wird. Sie unterscheiden sich auch nach 

Anbietern und unterliegen regionalen Schwankungen. Die 

tatsächlichen Kosten erfahren Sie direkt bei den Anbietern 

der sozialen Dienste.

https://www.infoservice.sozialministerium.at
https://www.infoservice.sozialministerium.at
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Welche Betreuungsmöglichkeiten gibt es 
außer Haus?

In manchen Städten gibt es Geriatrische Tageszentren. 

Sie sollen eine Alternative zum stationären Heimaufenthalt 

seinundaußerdemAngehörigebeiderBetreuungentlasten.

Informieren Sie sich, ob ein solches Zentrum in Ihrer Nähe 

ist. Meist werden gemeinsame Spiele, kreatives Werken, 

Gedächtnistraining,einfachekörperlicheÜbungen,Tagesaus-

flügesowieanderegeselligeundkulturelleVeranstaltungen

angeboten. Sie erhalten auch Verpflegung. Teilweisewird

überdies ein Fahrtendienst angeboten. Außerdem können

Sie in den Tageszentren Ergo- und Physiotherapie, Hilfe im 

Umgang mit Medikamenten und bei Körperpflege sowie

Inkontinenzversorgung erhalten.

VielealteMenschenwerdenvonihrenAngehörigenzuhause

betreut,auchwennsiepflegebedürftigsind.FürdenFall,

dass die Pflege zuhause vorübergehend nichtmöglich ist

(z.B.wegenKrankheitoderUrlaubderPflegeperson),bieten

Alten-oderPflegeheimezunehmendKurzzeitpflegean.Für
einige Tage oder Wochen sind zu diesem Zweck ein bis zwei 

PflegebettenimHeimreserviert.UmdiesesAngebotwahr-

nehmenzukönnen,empfiehltessich,möglichstfrühzeitig

mit der Heimleitung oder -verwaltung in Kontakt zu treten.

Bitte beachten Sie:
Ein/e nahe/r Angehörige/r, der/die eine pflegebedürftige

Person,derzumindesteinPflegegeldderStufe3nachdem

Bundespflegegeldgesetz gebührt, seit mindestens einem

JahrüberwiegendpflegtundanderErbringungderPflege

wegen Krankheit, Urlaub oder sonstigen wichtigen Gründen 

verhindert ist, kann eine Zuwendung aus dem Unterstüt-

zungsfonds für Menschen mit Behinderung erhalten. Bei der 

Pflegeeinernachweislichdemenziellbeeinträchtigtenoder

einer minderjährigen Person ist die Zuwendung schon ab 

PflegegeldderStufe1möglich.

Die Zuwendung, die gewährt wird, wenn das Einkommen 

derPflegepersoneinegewisseGrenzenichtübersteigt,soll
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einen Beitrag zur Abdeckung jener Kosten darstellen, die 

wegen der Verhinderung der Hauptpflegeperson für eine

professionelleoderprivateErsatzpflegeanfallen.

Die Unterstützung beträgt jährlich bei

• PflegegeldderStufen1bis3höchstens1.200,00Euro

• PflegegeldderStufe4 höchstens1.400,00Euro

• PflegegeldderStufe5 höchstens1.600,00Euro

• PflegegeldderStufe6 höchstens2.000,00Euro

• PflegegeldderStufe7 höchstens2.200,00Euro

DieseBeträgeerhöhensichbeiderPflegevondemenziel-

lenbeeinträchtigtenoderminderjährigenAngehörigenum

jeweils 300,00 Euro.

WeitereInformationenfindenSieunter  sozialministerium 

service.atunterdemPfad:Finanzielles/Pflegeunterstützun-

gen/PflegendeAngehörige.

FürgenauereAuskünftestehtIhnendiejeweilige

Landesstelle des Sozialministeriumservice als 

Kompetenzzentrum in allen Angelegenheiten von 

Menschen mit Behinderungen gerne zur Verfügung 

(  sieheAnhang).

Verschiedene Sozialversicherungsträger (z. B. Sozialversi-

cherungsanstalt für Bauern, manche Gebietskrankenkassen) 

bieten Erholungsurlaube für die bei ihnen versicherten 

pflegendenAngehörigenan(  sieheAnhang).

Welche Wohnformen gibt es, wenn ich nicht 
mehr zuhause wohnen will oder kann?

Sie können in einWohnheim übersiedeln, wenn Sie nicht 

dauernd pflegebedürftig sind. Verschiedene private und

öffentliche Träger bieten solche Wohnmöglichkeiten als

Altenwohn-, Pensionisten- oder Seniorenheime an. Da Sie 

aber mit Wartezeiten von teilweise mehreren Jahren rechnen 

müssen, sollten Sie sich durch Anmeldung rechtzeitig Ihren 

https://sozialministeriumservice.at
https://sozialministeriumservice.at
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Platzsichern.DieAnmeldungistunverbindlich.Siekönnen

also auch ablehnen, wenn Ihnen ein Platz angeboten wird. 

Allerdings kann das dazu führen, dass Ihre Anmeldung nach 

hinten gereiht wird und Sie bis zu einem nächsten Angebot 

längere Zeit warten müssen.

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, bieten Ihnen 

vieleHeimedieMöglichkeitdesProbewohnensfüreinbis

mehrereWochen. Sie könneneinenderartigenAufenthalt

als Urlaub im Heim verstehen. Nützen Sie ihn dafür, in diese 

neueWohnatmosphäre hinein zu schnuppern. Sie können

dannleichtersagen,obsiefürIhreZukunftinFragekommt.

AuchwennSiebereitsinsHeimübersiedeltsind,könnenSie

jederzeit,unterEinhaltungdergesetzlichenFristen,wiebei

anderen Wohnungen auch, wieder ausziehen. Jede Aufnahme 

in ein Heim ist also freiwillig.

Das Leistungsangebot der einzelnen Einrichtungen (von 

der Grundreinigung des Zimmers, Kochen, Waschen bis zu 

kulturellen Aktivitäten, therapeutischen Programmen und 

medizinischer Versorgung) ist sehr unterschiedlich. Erkundi-

gen Sie sich daher vor einer Anmeldung unbedingt genau bei 

der Heimverwaltung über Zimmerausstattung, Hausordnung 

etc.FragenSienach,obSieeigeneMöbelmitnehmendürfen,

obSieIhrHaustierauchimHeimhaltenkönnenundobSie

jederzeitBesuchempfangenkönnen.

InformierenSiesichauchdarüber,welcheMöglichkeitenin

diesem Heim für Sie bestehen, wenn Sie vorübergehend oder 

auchdauerndPflegebrauchen.IndenmeistengrößerenHei-

men besteht für den Wohnbereich nur ein geringes Angebot 

anPflege.SolltenSiemehrbenötigen,könnenSieversuchen,

mit Hilfe von sozialen Diensten in Ihrem Wohnbereich zu 

verbleiben. Dafür müssen Sie aber extra zahlen. Meist aber 

werdenSieindiedemHeimangeschlossenePflegestation

übersiedeln müssen. Wenn das Wohnheim keine eigene 

Pflegestationhat,werdenSie,wennessichumeinkleineres

Heimhandelt,inIhrerWohnunggepflegtoderSiemüssenin

einPflegeheimwechseln.
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Besonders die Kostenfrage sollten Sie vor der Aufnahme in 

allen Einzelheiten abklären, da die Kosten für verschiedene 

Leistungen von Heim zu Heim sehr unterschiedlich berech-

net werden. Lassen Sie sich genau erklären, was in der 

Grundgebühr inbegriffen istundwofürSieextrabezahlen

müssen. Fragen Sie auch nach der Höhe von Ermäßigun-

gen bei vorübergehender Abwesenheit (z. B. Urlaub oder 

Spitalsaufenthalt).

Mit zunehmendem Alter steigt für alle Menschen die Wahr-

scheinlichkeit, wegen Erkrankung oder Hilfsbedürftigkeit 

gepflegt werden zu müssen. Dies geschieht zumeist im

Familienverband. Erhöhter Pflegeaufwand, Tod von Ange-

hörigenundVereinsamungaberauchschlechtefinanzielle

SituationimhohenAlterkönnendazuführen,dasseszueiner

Übersiedlung ins Pflegeheim kommt.

ObwohlesnachwievorgroßdimensioniertePflegeheimemit

hundertenvonPflegeplätzengibt,werdenzunehmendklei-

nere, wohnortnahe stationäre Einrichtungen angeboten oder 

eigene Pflegestationen in den Wohnheimen eingerichtet.

WelchesHeimfürIhrekonkretenBedürfnisseinFragekommt,

hängtnichtzuletztvonIhremtatsächlichenPflegebedarfab.

BeiderAufnahmeineinPflegeheimgiltebenfallsdasPrinzip

derFreiwilligkeit,dasheißt,dassSienurmitIhrerausdrückli-

chenZustimmungaufgenommenwerdenkönnen(siehedazu

auch → „Ichkommealleinnichtmehrsogutzurecht.Wer

kann meine Interessen wahren, wenn ich dazu nicht mehr in 

der Lage bin?“ auf Seite 41). Je nach Träger werden Sie 

einen schriftlichen Antrag stellen müssen, dem Sie neben 

IhrenPersonaldokumentenauchUnterlagenüberdiePfle-

gebedürftigkeit(ärztlicheAttesteetc.)undIhrefinanziellen

Verhältnissebeilegensollten.ZurFinanzierungIhrerPflege

wirdIhrEinkommeninklusivePflegegeld(zumeistzumindest

Pflegestufe3–inmanchenBundesländernStufe4)heran-

gezogen. Wenn Ihr Einkommen zur gänzlichen Abdeckung 

der Heimkosten nicht ausreicht, kommt meist der Träger der 

Sozialhilfe bzw. der Mindestsicherung für den Restbetrag auf. 
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Erkundigen Sie sich also rechtzeitig über alle notwendigen 

Schritte bei der jeweiligen Heimverwaltung.

Bitte beachten Sie:
Ab1.1.2018istesunzulässig,aufdasVermögenvoninstatio-

närenPflegeeinrichtungenaufgenommenenPersonen,deren

Angehörigen,Erbenbzw.ErbinnenundGeschenknehmern

bzw. –nehmerinnen im Rahmen der Sozialhilfe zur Abdeckung 

derPflegekostenzuzugreifen(EntfalldesPflegeregresses).

Um die Qualitätssicherung und die Lebensqualität in ös-

terreichischen Pflegeheimen zu verbessern, wurden das

Heimaufenthaltsgesetz und das Heimvertragsgesetz be-

schlossen. Beide Gesetze sind Bundesgesetze und gelten 

fürganzÖsterreich.

Das HeimaufenthaltsgesetzhatdieAufgabe,diepersön-

licheFreiheitunddieWürdevonMenschen,dieaufgrund

ihres Alters, einer Behinderung oder einer Krankheit der 

Pflege oder Betreuung bedürfen, besonders zu schützen.

Freiheitsbeschränkungensindnurausnahmsweiseundsoweit

sie im Gesetz ausdrücklich geregelt sind, zulässig.

Im Gegensatz dazu gilt das Heimvertragsgesetz für Alten- 

undPflegeheimebzw.fürEinrichtungen,indenenmindestens

dreiPersonenbetreutwerdenkönnen.Betreiber/innenvon

Heimen müssen Sie bereits vor Ihrer Aufnahme ins Heim über 

die gebotenen Leistungen informieren. Die Verträge zwischen 

Heimen und Patientinnen / Patienten müssen bestimmte 

formale Mindestanforderungen aufweisen: 

• Name und Anschrift der Vertragsteile 

• Dauer des Vertrags

• Art und Ausstattung der Räumlichkeiten 

• Wäscheversorgung

• Reinigung

• Verpflegung

• besonderePflegeleistungenundsonstigeLeistungen

• HöheundFälligkeitdesEntgeltsinklusivederAuf-

schlüsselung des Entgelts in die vom Gesetzgeber 

vorgesehenen Teilbeträge 
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• Regelungen zur Vertragsbeendigung und zur Entgelt-

minderung bei Abwesenheit der Heimbewohner und 

Heimbewohnerinnen

• Angaben, welche Leistungen von einem Träger der 

Sozial- oder Behindertenhilfe übernommen werden.

Der/die Heimbewohner/in hat das Recht, dem Träger jeder-

zeit eine Vertrauensperson namhaft zu machen. Sofern der/

die Bewohner/in nichts anderes bestimmt, hat sich der Heim-

träger in wichtigen zivilrechtlichen Angelegenheiten auch an 

die Vertrauensperson zu wenden. Vor der Entscheidung für 

ein Heim ist es hilfreich, wenn Sie schriftliche Informationen 

überdieUnterkunft,dieBetreuung,diePflegeunddieKosten

einholen.

Ist die Leistung des Heimträgers mangelhaft, haben Sie als 

Heimbewohner / Heimbewohnerin das Recht auf Kostenmin-

derung.DieHöhehängtvonderDauerundSchweredesMan-

gels ab. Das Recht auf Minderung der Kosten besteht auch 

für Leistungen, die sich das Heim erspart, wenn die Heim-

bewohner/innen mehr als drei Tage abwesend sind. Mehr 

zudiesemThemenkreisfindenSieauf  sozialministerium.

atunterPension/Pflege/PflegeundBetreuung/Alten-und

Pflegeheime,sowieauf  konsumentenfragen.at unter kon-

sumentenfragen / Mein Alltag / Themen / Gesundheit / Hei-

maufenthalt,HeimvertragundPflege.

Der Aufenthalt in einem Pflegeheim erstreckt sich prinzi-

piellnuraufdieDauerderPflegebedürftigkeit.Pflegeund

Therapie können Ihnen unter Umständen die Rückkehr in

dievertraute,häuslicheUmgebungermöglichen.GebenSie

dahernachMöglichkeitvorerstIhreWohnungnichtauf.

DieseRückkehrnachHausewirdjedochnichtimmermöglich

sein. Als Alternative zum Verbleib im Pflegeheim wurden

in verschiedenen Bundesländern Senioren-Wohngemein-
schaften und vermehrt auch Betreutes Wohnen angeboten. 

Mit Unterstützung durch ambulante soziale Dienste und 

BetreuungdurchSozialarbeiter/innenwirdehemaligenPfle-

https://sozialministerium.at
https://sozialministerium.at
http://konsumentenfragen.at
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gepatienten und -patientinnen ein selbst bestimmtes Leben 

wiederermöglicht.

NebenöffentlichenundkonfessionellenEinrichtungenbieten

auch immermehrprivateTräger ihreDienste inFormvon

Wohn- und Pflegeheimen an. Seniorenresidenzen sind 

eines dieser Angebote. Sie bieten Ihnen Mietwohnungen 

inverschiedenenGrößenundAusstattungeninklusiveVoll-

pensionwieineinemHotel.SelbstintensiverPflegebedarf

wird individuell abgedeckt, allerdings müssen Sie unter Um-

ständen für jede über das Standardangebot hinausgehende 

Einzelleistung extra bezahlen.

Was bedeutet in diesem Zusammenhang das 
Nationale Qualitätszertifikat für Alten- und 
Pflegeheime in Österreich (NQZ)?

DieMitarbeiter undMitarbeiterinnenderAlten- undPfle-

geheime bemühen sich meist sehr um das Wohl der alten 

Menschen und sind daran interessiert, deren Lebensqualität 

zufördernundzusichern.DamitdiesesEngagementnicht

auf zufällige Aktivitäten beschränkt bleibt oder von Einzel-

personen abhängt, setzen viele Heime auf systematische 

Qualitätsentwicklung.SokönnenTräger,HeimeundMitar-

beiter und Mitarbeiterinnen überprüfen und steuern, wie und 

inwelcherQualitätsieihreLeistungenfürdieBewohnerund

Bewohnerinnen erbringen. 

HateinAlten-undPflegeheimeinQualitätsmanagementsys-

temwiez.B.ISO,QAP+oderE-Qalin®eingeführtundsichim

Rahmen von Selbstbewertungsprozessen mit verschiedenen 

AspektenvonQualitätauseinandergesetzt,kannessichum

das Nationale Qualitätszertifikat für Alten- und Pflege-

heimeinÖsterreich(NQZ) bewerben. 

DasNQZisteininganzÖsterreicheinheitlichesFremdbe-

wertungsverfahren. Ein unabhängiges, branchenerfahrenes 

undspeziell ausgebildetesZertifizierungsteamsichtetdie

eingereichtenUnterlagenundverschafftsichwährendeines

zweitägigen Vor-Ort-Besuchs einen umfassenden Einblick in 
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diegelebtePraxis. ImRahmenderZertifizierungwirdz.B.

geprüft, ob sich die Abläufe an den Bedürfnissen der Bewoh-

ner und Bewohnerinnen orientieren (Prozessqualität) oder 

wie zufrieden Bewohner und Bewohnerinnen, Angehörige

und Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen mit den Lebens- und 

Arbeitsbedingungen in dem Heim sind (Ergebnisqualität). 

Die strukturellen Gegebenheiten wie z. B. die Anzahl und 

QualifikationderMitarbeiterundMitarbeiterinnenoderdie

Ausstattung mit Einzelzimmern werden von den landesge-

setzlichen Regelungen vorgegeben und daher im Rahmen 

desNQZnichtbewertet.

Im Anschluss an den Vor-Ort-Besuch erhält das Alten- und 

Pflegeheim einen umfassenden Zertifizierungsbericht, der

diebereitsbestehendeQualitätaufzeigt.KonkreteHand-

lungsempfehlungen setzen einen Anreiz für die weitere 

Qualitätsentwicklung. Der für dieÖffentlichkeit relevante

TeildesZertifizierungsberichtswirdaufderNQZ-Homepage

 nqz-austria.atveröffentlicht.DasNationaleQualitätszer-

tifikatfürAlten-undPflegeheimeinÖsterreichwirdfürdrei

Jahre verliehen.

Seit der Verankerung einer Förderung für das NQZ im

Bundes-Seniorengesetzmit1.1.2013wurdenösterreichweit

78 Zertifizierungen und Rezertifizierungen abgeschlossen,

53 Alten- und Pflegeheime verfügen über das Nationale

Qualitätszertifikat (Stand 31.1.2019). Diese Zahlen steigen

raschan,dalaufendweitereHäuserzertifiziertwerden(mehr

Informationendazufindenunter  sozialministerium.at unter 

Soziales/Konsumentinnen / SeniorInnenpolitik / Lebensquali-

tät und Würde). 

Zum Themenkreis Alten- und Pflegeheime informiert Sie

die Broschüre  Alten- und Pflegeheime in Österreich – 
Band Ost, Mitte und Süd/West, Sozialministerium oder die 

Webseite  infoservice.sozialministerium.at.

http://nqz-austria.at
http://sozialministerium.at
https://www.infoservice.sozialministerium.at
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Lebensende

DerGedankeandenTod löstbeidenmeistenMenschen

Ängste aus. Die Furcht vor dem Unbekannten kann dazu

verleiten,dasgesamteThema„Sterben“beiseitezuschieben.

AberdamitunterlassenSiemöglicherweiseauchVorbereitun-

gen, die Ihnen eigentlich wichtig sind. Wir haben in diesem 

Kapitel zusammengefasst, was Ihnen vielleicht ein Anliegen 

seinkönnte.

Wie kann ich bis zuletzt über mein 
Schicksal bestimmen – und wie hilft mir die 
Patientenverfügung dabei?

Der modernen Medizin und Technik verdanken wir eine 

wesentliche Lebensverlängerung und zugleich Verbesse-

rung der Lebensqualität. Viele Menschen sind dennoch 

heute verunsichert – sie wünschen sich Lebensqualität bis 

zuletzt, Würde und Respektierung ihres Willens. Sie wollen 

beste Schmerzbekämpfung, aber keine Verlängerung des 

Sterbeprozesses.

Das Recht auf Selbstbestimmung ist ein verbrieftes Pati-

entenrecht, daher kann jeder Mensch in eine medizinische 

Behandlung einwilligen oder sie ablehnen. Um Ihren Willen 

aberauchdannberücksichtigenzukönnen,wennSiesich

nicht mehr äußern können, besteht dieMöglichkeit einer

beachtlichen oder verbindlichen Patientenverfügung. Diese 

isteineWillensäußerungundmussvomArzt/vonderÄrztin

und von einem/r Vertreter/in des/der Patienten bzw. Patientin 

beachtet werden. Selbstverständlich bleibt aktive Sterbe-
hilfe(TötungaufVerlangenbzw.MitwirkungamSelbstmord)

auch weiterhin verboten.

Die Errichtung einer Patientenverfügung ist eine große
Chance zum Nachdenken und Reden über die eigene letzte 
Lebensphase – und das zu einem Zeitpunkt, wo der Mensch 

noch bei klarem VerstandistundmitseinenAngehörigen
und mit einem Arzt oder einer Ärztin des Vertrauens darüber 
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spricht, was er will, dass andere tun oder lassen sollen, wenn 

er selbst nicht mehr kommunikationsfähig ist.

Mit einer Patientenverfügung werden bestimmte medizi-

nischeMaßnahmenfürdenFallabgelehnt,dasseinPatient

oder eine Patientin nicht mehr einsichts- und urteilsfähig ist 

odersichnichtäußernkann.

Die medizinische Notfallversorgung bleibt unberührt, sofern 

der mit der Suche nach einer Patientenverfügung verbundene 

Zeitaufwand das Leben oder die Gesundheit von Patienten 

und Patientinnen ernstlich gefährdet. Eine Patientenverfü-

gung kann eine Entlastung für die Angehörigen sein und 

gibt den Ärzten und Ärztinnen Hinweise auf den Patien-

tenwillen. Eine Patientenverfügung nimmt dem Arzt / der 

Ärztin nicht seine/ihre Entscheidung ab, sondern stützt die 
Entscheidungsfindung, bei Vorliegen einer verbindlichen 

Patientenverfügung ist er/sie aber unmittelbar an Ihren In-
halt gebunden und hat insofern keinen Handlungsspielraum.

Die verbindliche Patientenverfügung ist also wie eine aktuelle 

Behandlungsverweigerung bindend und unterliegt aufgrund 

dieserWirkungstrengen Inhalts-undFormerfordernissen.

Die beachtliche Patientenverfügung ist dagegen eine Ori-

entierungshilfe für den oder die Vertreter/in des Patienten 

/der Patientin und den Arzt / die Ärztin, wenn es um die 

Fragegeht,obeinemedizinischeMaßnahmedurchgeführt

werden soll.

Die rechtliche Grundlage dazu bietet das mit 1. Juni 2006 

in Kraft getretene Patientenverfügungs-Gesetz. Der Dach-

verbandHOSPIZÖsterreich(DVHÖ–  sieheAnhang)hat

gemeinsammit der ArbeitsgemeinschaftÖsterreichischer

Patientenanwälte und der Caritas ein einheitliches Formular 
für die Errichtung von beachtlichen oder verbindlichen 
Patientenverfügungenentwickelt,dasinderFolgemitdem
Gesundheitsministerium, dem Justizministerium und weiteren 

Institutionen abgestimmt wurde (Link siehe Anhang unter 

 ). Weitere Informationen dazu entnehmen Sie den Bro-

schüren  Patientenverfügung und Selbstbestimmung, 
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BMG und  Patientenvervügung, Dachverband HOSPIZ 

ÖsterreichoderimInternetunter  hospiz.at. 

Wie gehe ich vor, wenn ich eine bestimmte 
Form der Bestattung wünsche?

DieVorsorgefürdenFalldeseigenenTodesbedeutetnicht

nureineHilfefürdieHinterbliebenen,sondernermöglicht

auch, dass eigene Vorstellungen über den Tod hinaus ver-

wirklicht werden. 

HaltenSiepersönlicheWünschezurGestaltungderBestat-

tung schriftlich fest, und zwar nicht im Testament, da dieses 

meisterstnachderBestattungsfeiergeöffnetwird.Legen

Sie eine Liste jener Personen an, die von Ihrem Ableben 

verständigt werden sollen. Wenn Sie einen bestimmten 

Partentext wünschen, halten Sie diesen fest. Geben Sie 

an, für welchen sozialen oder karitativen Zweck Sie eine 

Blumenspendenablösewünschen.

Wenn Sie bereits über eine Grabstelle verfügen, legen Sie 

bitte die notwendigen Unterlagen zu den Dokumenten. Aus 

den Angaben über die Grabstelle sollte hervorgehen: 

• Friedhof

• Urnenhain

• Abteilung/Gruppe/Reihe/Nummer 

• Name der ersten Verstorbenen

• Datum ihrer Bestattung

Sollte noch keine Grabstätte vorhanden sein, kann vom 

örtlichenBestattungsinstituteinKostenvoranschlagerstellt

werden. Legen Sie den errechneten Betrag auf ein Sparbuch 

und beauftragen Sie eine Person Ihres Vertrauens oder ein 

Bestattungsinstitut mit der Durchführung der Bestattung. 

AußerdemkönnenSieeinenVersicherungsvertragmiteinem

Sterbevereinabschließen.

http://hospiz.at
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Welche Unterlagen werden nach meinem Tod 
gebraucht?

Sie erleichtern Ihren Angehörigen die notwendigen Be-

hördenwege, wenn Sie folgende Unterlagen gesammelt

bereithalten und eine Person Ihres Vertrauens über deren 

Aufbewahrungsort informieren:

• Letztwillige Verfügungen (Testament)

• Standesurkunden (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, 

Staatsbürgerschaftsnachweis, Meldezettel)

• Sozialversicherungsunterlagen (Sozialversicherungs-

karte, Pensionsbescheide)

• Finanzamtsunterlagen(Steuernummer,Steuererklärun-

gen, Steuerbescheide)

• Bankunterlagen (Aufstellungen über Sparbücher, 

WertpapiereodersonstigeVermögenswerte,Kredit-

verträge, Daueraufträge etc.)

• Verzeichnisse über allfälligen Grundbesitz (Grund-

buchauszüge, Einheitswertbescheide etc.)

• VerzeichnisseübersonstigeVermögenswerte(Hausrat,

Kfz, Kunstgegenstände, Sammlungen etc.)

• sonstige wichtige Unterlagen (Versicherungspolizzen, 

Zeitungsabonnements etc.)

InformierenSiediesePersonauchüberIhrefinanzielleSitu-

ation(z.B.Forderungen,Kredite,Bürgschaften,Sparbücher,

Bankkonten, Safeinhalt).

Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in 

der Broschüre   Ratgeber für den Todesfall, Wiener 

Stadtwerke und Städtische Bestattung und im Internet unter 

 help.gv.at und dem Pfad: Todesfall. 

Wer wird mich und meine Angehörigen in 
den letzten Tagen begleiten?

DerGedankeandenTod löstbeidenmeistenMenschen

Ängste aus, da das Sterben immer mit dem Abschiednehmen 

vongeliebtenMenschenundderFurchtvorUnbekanntem

http://help.gv.at
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verbunden ist. Diese Angst kann Ihnen niemand nehmen, aber 

AnteilnahmeundBegleitungkönnenIhnenhelfen,sieleichter

zu ertragen. In Ihrer letzten Lebensphase kann auch noch 

einmalgroßeNähezuAngehörigenentstehen.Menschliche

Anteilnahme durch intensive Gespräche oder auch gemein-

samesSchweigenund,fallserwünscht,religiöserBeistand

könnenbeidenTeilendenAbschiederleichtern.

Seit2002bestehtfürnaheAngehörigedieMöglichkeit,für

die Betreuung schwerkranker oder im Sterben liegender 

Angehöriger ihre Arbeitszeit entsprechend anzupassen.

Sowohl die Reduzierung der Stundenanzahl als auch eine 

völlige Dienstfreistellung sind möglich. Während dieser

Zeit bleibt man voll kranken- und pensionsversichert sowie 

kündigungsgeschützt. Dies soll für einen Zeitraum von drei 

Monaten gelten mit einer einmaligen Verlängerungsmög-

lichkeitvonweiterendreiMonaten.DieseMöglichkeitkann

auch für die Betreuung schwerst erkrankter Kinder beantragt 

werden.FürdieBegleitungIhresschwersterkranktenKindes

könnenSiedieFamilienhospizkarenzvorerst für längstens

fünf Monate beantragen; eine Verlängerung auf insgesamt 

neunMonateistmöglich(sieheauch  EIN:BLICK 1 – Kind-
heit und Jugend sowie  EIN:BLICK 5 – Pflege, beides 

Sozialministerium).

Der gänzliche Entfall des Einkommens kann aber erhebliche 

finanzielleBelastungenverursachen.Deshalbbestehtauch

fürdieZeitderFamilienhospizkarenzodereinerFamilien-

hospizteilzeit ein RechtsanspruchaufdasPflegekarenzgeld,
daswiebeiPflegekarenzbzw.Pflegeteilzeitberechnetwird.

DasAntragsformblattdafürfindenSieaufderWebseitedes

Sozialministeriumservice (siehe Anhang unter  ).

DanebenbietetdasBundeskanzleramtdieMöglichkeiteiner

finanziellenUnterstützungfürpflegendeAngehörigeinForm

eines Härteausgleiches für die Dauer der Familienhospiz-
karenz an. Voraussetzung dafür ist, dass infolge der Karenz 

einefinanzielleNotsituationeintritt.DiesistdannderFall,

wenn das gewichtete Durchschnitts-Haushaltseinkommen 

(abhängig von Anzahl und Alter der Personen) infolge des 
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Wegfalls des Einkommens unter 850,00 Euro pro Monat 

sinkt.DiedurchschnittlicheHöhederZuwendungenbetrug

2017 368,84 Euro pro Monat (in einer Bandbreite von 16,93 

bis 1.026,40 Euro pro Monat in Abhängigkeit vom jeweiligen 

Haushaltseinkommen).AufdiesefinanzielleUnterstützung

besteht kein Rechtsanspruch, bei Vorliegen aller Vorausset-

zungen kann jedoch mit einer Unterstützung gerechnet wer-

den.DerAntragaufPflegekarenzgeldwirdzurÜberprüfung,

obeinAnspruchaufeineLeistungausdemFamilienhospiz-

karenz-Härteausgleich besteht, vom Sozialministeriumservice 

nachBerechnungdesPflegekarenzgeldesautomatischandas

Bundeskanzleramt / Abteilung V/4 weitergeleitet.

Weitere Informationen über Einkommensgrenze und An-

tragstellung erhalten Sie beim Familienservice (   siehe

Anhang) und im Internet auf der Webseite des BKA unter 

 frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-un

terstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss.html bzw. 

in den Broschüren  Pflegekarenz/Pflegeteilzeit und Fa mi-
lienhospizkarenz/Familienhospizteilzeit und  EIN:BLICK 
7 – Finanzielles,Sozialministerium.FürtelefonischeAnfragen

stehtIhnenaußerdemdasTeam Bürgerinnen- und Bürger-
service gerne zur Verfügung (  sieheAnhang).

AlsweitereMaßnahmederfinanziellenAbsicherungwurde

imBundespflegegeldgesetzdieMöglichkeitgeschaffen,das

PflegegelddirektandiePflegepersonauszuzahlen,sofern

keinestationärePflegevorliegt.BeioffenenVerfahrenauf

GewährungoderErhöhungdesPflegegeldeskönnenüber

Antrag Vorschüsse gewährt werden. Diese werden in pau-

schalierterHöhemindestensimAusmaßderStufe3gewährt.

WirdbereitsPflegegeldderStufe3bezogen,sowerdendie

VorschüssemindesteninHöhederStufe4ausbezahlt.Wei-

tereInformationenfindenSieinderBroschüre  EIN:BLICK 
5 – Pflege, Sozialministerium: Für telefonische Auskünfte
steht Ihnen das Team Bürgerinnen- und Bürgerservice 

gerne zur Verfügung (  sieheAnhang).

UnterstützungkönnenSieauchdurchHospizebekommen

(mehr dazu →„WelchesozialenDienstehelfenmirdaheim?“ 

auf Seite 58).

http://frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss.html
http://frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhospizkarenz-zuschuss.html
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Anhang

 Adressen 
 Webseiten / Links 

Sozialministeriumservice

Babenbergerstraße5,1010Wien

T: 05 99 88

F:059988-2266

SMSfürGehörlose0664/8574917

E: post@sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

Landesstellen

Burgenland
NeusiedlerStraße46, 

7000 Eisenstadt

T: 05 99 88

F:059988-7412

E: post.burgenland@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Kärnten
Kumpfgasse 23–25, 9020 Klagenfurt

T: 05 99 88

F:059988-5888

E: post.kaernten@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

Niederösterreich
DanielGran-Straße8/3, 

3100St.Pölten

T: 05 99 88

F:059988-7655

E: post.niederoesterreich@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Oberösterreich
Gruberstraße63,4021Linz

T: 05 99 88

F:059988-4400

E: post.oberoesterreich@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

mailto:post@sozialministeriumservice.at
http://www.sozialministeriumservice.at/
mailto:post.burgenland@sozialministeriumservice.at
http://www.sozialministeriumservice.at/
mailto:post.kaernten@sozialministeriumservice.at
mailto:post.kaernten@sozialministeriumservice.at
http://www.sozialministeriumservice.at/
mailto:post.niederoesterreich@sozialministeriumservice.at
http://www.sozialministeriumservice.at/
mailto:post.oberoesterreich@sozialministeriumservice.at
http://www.sozialministeriumservice.at/
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Salzburg
Auerspergstraße67a,5020Salzburg

T: 05 99 88

F:059988-3499

E: post.salzburg@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Steiermark
Babenbergerstraße35,8020Graz

T: 05 99 88

F:059988-6899

E: post.steiermark@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Tirol
HerzogFriedrich-Straße3, 

6020 Innsbruck

T: 05 99 88

F:059988-7075

E: post.tirol@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Vorarlberg
Rheinstraße32/3,6900Bregenz

T: 05 99 88

F:059988-7205

E: post.vorarlberg@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Wien
Babenbergerstraße5,1010Wien

T: 05 99 88

F:059988-2266

E: post.wien@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Servicestellen, Links und 
Webseiten

Team Bürgerinnen- und 
Bürgerservice
Stubenring 1, 1010 Wien

T: 01/711 00-862286

W: sozialministerium.at/site/ 

Ministerium/Kontakt/Kontaktformular/ 

mailto:post.salzburg@sozialministeriumservice.at
http://www.sozialministeriumservice.at/
mailto:post.steiermark@sozialministeriumservice.at
http://www.sozialministeriumservice.at/
mailto:post.tirol@sozialministeriumservice.at
http://www.sozialministeriumservice.at/
mailto:post.vorarlberg@sozialministeriumservice.at
http://www.sozialministeriumservice.at/
mailto:post.wien@sozialministeriumservice.at
http://www.sozialministeriumservice.at/
https://www.sozialministerium.at//site/Ministerium/Kontakt/Kontaktformular/
https://www.sozialministerium.at//site/Ministerium/Kontakt/Kontaktformular/
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Infoservice 
W: infoservice.sozialministerium.at

Behindertenanwalt
Babenbergerstraße5/4,1010Wien

T. 0800/80 80 16 gebührenfrei

F:01/71100-2237

E: office@behindertenanwalt.gv.at 

W: behindertenanwalt.gv.at

Grundsatzangelegenheiten der  
SeniorInnen-, Bevölkerungs- 
und Freiwilligenpolitik im 
Sozialministerium
Stubenring 1, 1010 Wien

T: 01/711 00-2242

E: va6@sozialministerium.at

W: sozialministerium.at

Broschürenservice
Stubenring 1, 1010 Wien

T: 01/711 00-862525 

E: broschuerenservice@ 

sozialministerium.at 

W: www.sozialministerium.at/

broschuerenservice 

GIS – Gebühren Info Service des 
ORF
Operngasse 20 B, 1040 Wien 

T: 0810 00 10 80 1 

F:050/200-300

E: kundenservice@gis.at

W: gis.at 

Stadt Wien – MA 50
Antrag auf Wohnbeihilfe

W: wien.gv.at/amtshelfer/bauen- 

wohnen/wohnbaufoerderung/unter 

stuetzung/wohnbeihilfe-antrag.html

Stadt Wien – MA 40
Mietbeihilfe für 

Pensionsbezieherinnen

W: https://www.wien.gv.at/amtshel 

fer/gesundheit/gesundheitsrecht/

sozialhilfe/mietbeihilfe.html

ÖBB – Barrierefreies Reisen
W: oebb.at/de/reiseplanung-services/

barrierefrei-reisen.html

https://www.infoservice.sozialministerium.at/
mailto:office@behindertenanwalt.gv.at
http://behindertenanwalt.gv.at
mailto:va6@sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:kundenservice@gis.at
http://gis.at
http://wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/unterstuetzung/wohnbeihilfe-antrag.html
http://wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/unterstuetzung/wohnbeihilfe-antrag.html
http://wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/unterstuetzung/wohnbeihilfe-antrag.html
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesundheit/gesundheitsrecht/sozialhilfe/mietbeihilfe.html
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesundheit/gesundheitsrecht/sozialhilfe/mietbeihilfe.html
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/gesundheit/gesundheitsrecht/sozialhilfe/mietbeihilfe.html
http://oebb.at/de/reiseplanung-services/barrierefrei-reisen.html
http://oebb.at/de/reiseplanung-services/barrierefrei-reisen.html
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Vienna International Airport
Barrierefreies Reisen
W: https://www.viennaairport.

com/passagiere/flughafen/

barrierefrei_reisen

ASFINAG
Antragsformulare für 

Sondermautstrecken

W: asfinag.at/maut/sondermaut/

faq-und-downloads 

EURO-Schlüssel

Österreichischer Behindertenrat 
1100Wien,Favoritenstraße111/11

T: 01/513 15 33-0

F:01/5131533-150

E: dachverband@behindertenrat.at 

W: behindertenrat.at/barrierefreiheit/

mobilitaet-und-verkehr/euro-key/   

Pensionsverbände und 
-Organisationen

ÖsterreichischerSeniorenrat

Sperrgasse 8-10/III, 1150 Wien

T: 01/892 34 65

F:01/8923465-24

E: kontakt@seniorenrat.at 

W: seniorenrat.at/de/aktuell

Pensionistenverband Österreichs
Verbandszentrale
Gentzgasse 129, 1180 Wien

T: 01/313 72-0

F:01/31372-12

E: office@pvoe.at 

W: pvoe.at

Österreichischer Seniorenbund – 
Bundesleitung
Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

T: 01/401 26-421, -431

F:01/4066266

E: bundesorg@seniorenbund.at 

W: seniorenbund.at

https://www.viennaairport.com/passagiere/flughafen/barrierefrei_reisen
https://www.viennaairport.com/passagiere/flughafen/barrierefrei_reisen
https://www.viennaairport.com/passagiere/flughafen/barrierefrei_reisen
http://asfinag.at/maut/sondermaut/faq-und-downloads
http://asfinag.at/maut/sondermaut/faq-und-downloads
mailto:dachverband@behindertenrat.at
http://behindertenrat.at/barrierefreiheit/mobilitaet-und-verkehr/euro-key/
http://behindertenrat.at/barrierefreiheit/mobilitaet-und-verkehr/euro-key/
mailto:kontakt@seniorenrat.at
http://www.seniorenrat.at/de/aktuell
mailto:office@pvoe.at
https://www.pvoe.at/
mailto:bundesorg@seniorenbund.at
http://www.seniorenbund.at
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Österreichischer Seniorenring – 
Dachorganisation
Ginzkeyplatz 10/I/1/35020 Salzburg

T: 0662/628120-12

F:0662/628120-33

E: salzburger.seniorenring@fpoe.at

W: oesr.at/

ÖGB Pensionisten
Johann-Böhm-Platz1,1020Wien

T: 01/534 44 39080

E: pensionisten@oegb.at

W: oegb.at

Die Grünen – Generation plus  
SeniorInnen Wien 
Lindengasse 40, 1070 Wien 

T: 01/521 25-246

E: gplus.wien@gruene.at

W: seniorinnen.gruene.at

Zentralverband der Pensionistinnen  
und Pensionisten Österreichs
JohannPermayerstraße2, 

7000 Eisenstadt

T: 0650/ 63 20457

E: zvpoe@aon.at 

W: zvpoe.at/

Sachwalterschaft /
Erwachsenenvertretung / Hospiz

VertretungsNetz – Erwachs enen-
vertretung, Patientenanwaltschaft, 
Bewohnervertretung (VSP)
Ungargasse 66 Stiege 2 3. OG,  

1030 Wien

T: 01/330 46 00

F:01/3304600-300

E: verein@vertretungsnetz.at 

W: vertretungsnetz.at/ 

IfS-Sachwalterschaft Feldkirch
Johannitergasse6,6800Feldkirch

T: 05/17 55-591

F:05/1755-9591

E: erwachsenenvertretung@ifs.at 

W: ifs.at

mailto:salzburger.seniorenring@fpoe.at
https://www.oesr.at/
mailto:pensionisten@oegb.at
http://www.oegb.at
mailto:gplus.wien@gruene.at
http://www.seniorinnen.gruene.at
mailto:zvpoe@aon.at
http://www.zvpoe.at/
mailto:verein@vertretungsnetz.at
http://vertretungsnetz.at/
mailto:erwachsenenvertretung@ifs.at
http://www.ifs.at
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NÖ. Landesverein für 
Erwachsenenschutz
Bräuhausgasse 5/Stiege 2/2. Stock, 

3100St.Pölten

T: 02742/771 75

E: erwachsenenschutz@noelv.at 

W: noelv.at 

Erwachsenenvertretung Salzburg
Hauptstraße91d,

5600 St. Johann im Pongau

T: 06412/6706,

E: office@erwachsenenvertretung.at 

W: erwachsenenvertretung.at/ 

Informationen zum Erwachsenen-
schutzrecht des BMVRDJ
W: justiz.gv.at/web2013/html/ 

default/2c94848a5f0b170e015f4e 

7a945c5dcc.de.html

Österreichische Notariatskammer
Landesgerichtsstraße20,1010Wien

T.: 01/402 45 09 – 0

F:01/4063475

E: kammer@notar.or.at 

W: notar.at 

Zentrales Vertretungsverzeichnis   
der Österreichischen 
Notariatskammer
W: notar.at/de/dienstleistungen/ 

vorsorgevollmacht/vertretungs 

verzeichnis/

Hospiz Österreich 
Dachverband von Palliativ- und 
Hospizeinrichtungen
Ungargasse 3/1/18, 1030 Wien

T.: 01/803 98 68

F:01/8032580

E: dachverband@hospiz.at 

W: hospiz.at

Formular Patientenverfügung
W: bmg.gv.at/cms/home/

attachments/4/8/9/CH1096/

CMS1160730474485/ 

formular_patientenverfuegung.pdf 

mailto:erwachsenenschutz@noelv.at
https://www.noelv.at
mailto:office@erwachsenenvertretung.at
http://www.erwachsenenvertretung.at/
http://justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848a5f0b170e015f4e7a945c5dcc.de.html
http://justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848a5f0b170e015f4e7a945c5dcc.de.html
http://justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848a5f0b170e015f4e7a945c5dcc.de.html
mailto:kammer@notar.or.at
http://www.notar.at
http://notar.at/de/dienstleistungen/vorsorgevollmacht/vertretungsverzeichnis/
http://notar.at/de/dienstleistungen/vorsorgevollmacht/vertretungsverzeichnis/
http://notar.at/de/dienstleistungen/vorsorgevollmacht/vertretungsverzeichnis/
mailto:dachverband@hospiz.at
http://www.hospiz.at
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/4/8/9/CH1096/CMS1160730474485/formular_patientenverfuegung.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/4/8/9/CH1096/CMS1160730474485/formular_patientenverfuegung.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/4/8/9/CH1096/CMS1160730474485/formular_patientenverfuegung.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/4/8/9/CH1096/CMS1160730474485/formular_patientenverfuegung.pdf
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Patientenanwaltschaften

Burgenland

Patienten- und Behindertenanwalt-
schaft Burgenland
Marktstraße3,7000Eisenstadt

T: 02682/600-2153

F:02682/600-2171

E: post.patientenanwalt@bgld.gv.at 

W: burgenland.at

Kärnten

Patientenanwaltschaft
VölkermarkterRing31, 

9020 Klagenfurt

T: 050/536 57-102

F:050/53657-100

E: patientenanwalt@ktn.gv.at 

W: patientenanwalt-kaernten.at

Niederösterreich

NÖ Patienten- und 
Pflegeanwaltschaft
Tor zum Landhaus,

Landhausplatz1,3109St.Pölten

T: 02742/90 05-155 75

F:02742/9005-15660

E: post.ppa@noel.gv.at 

W: patientenanwalt.com 

Oberösterreich

OÖ Patienten- und Pflegevertretung
Bahnhofsplatz 1, 4021 Linz

T: 0732/77 20-142 15

F:0732/7720-214355

E: post@ooe.gv.at

W: land-oberoesterreich.gv.at

Salzburg

Salzburger Patientenvertretung
MichaelBacherStraße36, 

5020 Salzburg

T: 0662/80 42-2030

F:0662/8042-3204

E: patientenvertretung@salzburg.gv.at 

W: salzburg.gv.at/themen/

gesundheit/patientenvertretung 

Steiermark

PatientInnen- und 
Pflegeombudsschaft
Friedrichgasse9,8010Graz

T: 0316/877-3350

F:0316/877-4823

E: ppo@stmk.gv.at 

W: patientenvertretung.steiermark.at

mailto:post.patientenanwalt%40bgld.gv.at?subject=
https://www.burgenland.at
mailto:patientenanwalt@ktn.gv.at
http://patientenanwalt-kaernten.at
mailto:post.ppa@noel.gv.at
http://patientenanwalt.com
mailto:post@ooe.gv.at
https://www.land-oberoesterreich.gv.at
mailto:patientenvertretung@salzburg.gv.at
http://salzburg.gv.at/themen/gesundheit/patientenvertretung
http://salzburg.gv.at/themen/gesundheit/patientenvertretung
mailto:ppo@stmk.gv.at
http://patientenvertretung.steiermark.at
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Tirol

Patientenvertretung
MeranerStraße5/1.Stock

6020 Innsbruck

T: 0512/508-7702

F:0512/508-747705

E: patientenvertretung@tirol.gv.at 

W: tirol.gv.at/patientenvertretung 

Vorarlberg

Patientenanwaltschaft für das Land
Vorarlberg
Marktplatz8,6800Feldkirch

T: 05522/815 53

F:05522/81553-15

E: anwalt@patientenanwalt-vbg.at 

W: patientenanwalt-vbg.at

Wien

Wiener Pflege-, Patientinnen- 
und Patientenanwaltschaft
Rampersdorfergasse 67, 1050 Wien

T: 01/587 12 04

KostenlosePflegehotline: 

0800 20 31 31

F:01/5863699

E: post@wpa.wien.gv.at 

W: patientenanwalt.wien.at

Autofahrerclubs 
– Verkehrssicherheit

ÖAMTC – Behindertenberatung
Schanzstraße44,1210Wien

Daumgasse 129, 1030 Wien /  

Barbara Reiter 

T: 01/711 99-10183

E: behindertenberatung@oeamtc.at

W: oeamtc.at

VCÖ 
Bräuhausgasse 7-9,1050 Wien 

T: 01/893 26 97

F:01/8932431

E: vcoe@vcoe.at 

W: vcoe.at

mailto:patientenvertretung@tirol.gv.at
https://tirol.gv.at/patientenvertretung
mailto:anwalt@patientenanwalt-vbg.at
http://patientenanwalt-vbg.at
mailto:post@wpa.wien.gv.at
http://patientenanwalt.wien.at
mailto:behindertenberatung@oeamtc.at
https://www.oeamtc.at
mailto:vcoe@vcoe.at
http://vcoe.at
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CLUB MOBIL
Mobilität für Menschen mit Handicap

Anton-Maurer-Gasse 5, 4770 Andorf

T: 0664/213 30 42

E: office@clubmobil.at

W: clubmobil.at

Kuratorium für Verkehrssicherheit
Schleiergasse 18, 1100 Wien

T: 01/57 70 77-0

F:01/577077-1186

E: kfv@kfv.at 

W: kfv.at

ASFINAG – Autobahnen- und
Schnellstraßen-Finanzierungs- 
Aktiengesellschaft
Rotenturmstraße5-9,1011Wien

Postfach 983

T: 05/108-10000

F:05/108-10020

E: info@asfinag.at 

W: asfinag.at

Österreichische Bundesbahnen
Zentrale Behinderten-Servicestelle
Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien

T: 05/17 17-5

E: msz@pv.oebb.at

W: oebb.at

Die Adressen der Pensionsversiche-

rungsanstalten und Landesregierungen 

findenSie imHeft  EIN:BLICK 3 – 
Rehabilitation, Sozialministerium. Die 

Adressen der Vereine und Verbände 

im Behindertenbereich finden Sie im

Heft  EIN:BLICK 8 – Gleichstellung, 

Sozialministerium.

Die Auflistung der angeführten Ad-

ressen kann mangels zur Verfügung 

stehender Möglichkeiten nur exemp-

larisch sein und erhebt daher keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere 

Informationen über Einrichtungen für 

MenschenmitBehinderungen(Behör-

den, Beratungs- und Betreuungsstellen, 

Verbände, Vereinigungen, Selbsthilfe-

gruppen, Interessenvertretungen etc.) 

finden auf  infoservice.sozialminis 

terium.at. 

mailto:office@clubmobil.at
http://clubmobil.at
mailto:kfv@kfv.at
http://kfv.at
mailto:info@asfinag.at
http://asfinag.at
mailto:msz@pv.oebb.at
https://oebb.at
https://www.infoservice.sozialministerium.at/
https://www.infoservice.sozialministerium.at/
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 Broschüren, Informationsmaterial, 
Downloads

EIN:BLICK 1 Kindheit und Jugend 
 2 Arbeit
 3 Rehabilitation
 4 Seniorinnen und Senioren
 5 Pflege
 6 Sozialentschädigung
 7 Finanzielles 
 8 Gleichstellung

8.Gesamtauflage2019;Herausgeber:Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Information zum Pflegegeld
Erklärt in leichter Sprache
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://broschuerenservice.sozialministerium.at, Tel. 

unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

24-Stunden-Betreuung zu Hause
Neues und Wissenswertes zum Thema 
24-Stunden-Betreuung
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://broschuerenservice.sozialministerium.at, Tel. 

unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
https://broschuerenservice.sozialministerium.at
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
https://broschuerenservice.sozialministerium.at
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
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Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012–2020
Strategie der Österreichischen Bundesregierung zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012–2020
Leicht Lesen-Version
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Bericht der Bundesregierung über die Lage der 
 Behinderten Menschen in Österreich 2016
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

BARRIERE:FREI! 
Handbuch für barrierefreies Wohnen
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
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Unterwegs zu einer barrierefreien Lebenswelt
Herausgeber:WirtschaftskammerÖsterreichund

Sozialministerium;

als download erhältlich beim Broschürenservice des Sozi-

alministeriums unter  https://www.sozialministerium.at/

broschuerenser vice. 

Alten-  und Pflegeheime in Österreich
Ost–Burgenland,Niederösterreich,Wien

Mitte–Oberösterreich,Steiermark
Süd/West – Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg

Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Sicher Wohnen – Besser Leben. 
So schützen Sie sich vor Unfallgefahren in der eigenen 
Wohnung
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Das Pflegekarenzgeld
Folder
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
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Unterstützungen für pflegende Angehörige
Folder
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Pflegekarenz/Pflegeteilzeit und Familienhospizkarenz/
Familienhospizteilzeit
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Pflegekarenz/Pflegeteilzeit und Familienhospizkarenz/
Familienhospizteilzeit
Leicht-Lesen-Version
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Erwachsenenschutzrecht
Wissenswertes für Vertretene, Vertreter/innen und 
Interessierte
Herausgeber: Bundesministerium für Verfassung, Refor-

men; Deregulierung und Justiz

Download unter  justiz.gv.at/web2013/file/2c94848a61c 

267270161f64d73a8672c.de.0/erwschg_broschuere_  

download.pdf

https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
justiz.gv.at/web2013/file/2c94848a61c267270161f64d73a8672c.de.0/erwschg_broschuere_download.pdf
justiz.gv.at/web2013/file/2c94848a61c267270161f64d73a8672c.de.0/erwschg_broschuere_download.pdf
justiz.gv.at/web2013/file/2c94848a61c267270161f64d73a8672c.de.0/erwschg_broschuere_download.pdf
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Patientenverfügung und Selbstbestimmung
Leitfaden für Ärztinnen und Ärzte zur Erstellung und 
Anwendung einer Patientenverfügung
Herausgeber: Sozialministerium 

kostenlos erhältlich per E-Mail unter  

 https://www.sozialministerium.at/broschuerenser vice,   

Tel. unter 01/711 00-862525 oder  

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Patientenverfügung
Herausgeber:DachverbandHospizÖsterreich(DVHÖ);

gegen freiwillige Spenden erhältlich unter  

 hospiz.at/publikationen/patientenverfuegung/, 

Tel.01/8039868,Fax:01/8032580odermittelsE-Mail:

dachverband@hospiz.at 

Fliegen ohne Turbulenzen – Reisen II
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  https://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Wege zur persönlichen Mobilität
InformationenfürköperbehinderteKraftfahrer

Herausgeber:ÖAMTC

als download auf der Webseite unter  oeamtc.at/thema/

behinderung-mobilitaet/#download-16937418zufinden

Barrierefreie Reisen
Informationen für Menschen mit Handicap auf der Web-

seitedesÖAMTCunter  oeamtc.at und dem Pfad 

Themen / Behinderung & Mobilität / Auf Reisen / Barriere-

freiReisenzufinden

https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice@sozialministerium.at
http://hospiz.at/publikationen/patientenverfuegung/
mailto:dachverband@hospiz.at
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http://oeamtc.at/thema/behinderung-mobilitaet/#download-16937418
http://oeamtc.at/thema/behinderung-mobilitaet/#download-16937418
http://oeamtc.at
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Gesundheit Aktiv 
Kur, Therme, Kneipp in Österreich
ListederösterreichischenAnbieterinklusiveHeilvorkom-

men, Indikationen, Kontaktdaten und Internetadressen 

Herausgeber:ÖsterreichischerHeilbäder-undKurortever-

band als download unter 

 http://www.oehkv.at/wp-content/uploads/2019/05/

Web-Version-Broschuere-2018-klein.pdf 

Soziale Sicherheit
FachzeitschriftderösterreichischenSozialversicherung

Herausgeber:Hauptverbandderösterreichischen

Sozialversicherungsträger;

pro Ausgabe 3,50 Euro; online zu bestellen 

unter  hauptverband.at/portal27/hvbportal/

content?contentid=10007.693669&viewmode=content 

Ratgeber für den Todesfall
Wissenswertes für Hinterbliebene; Informationen über das 

Bestattungswesen in Wien

Herausgeber: Wiener Stadtwerke – Städtische Bestattung;

kostenlos erhältlich unter der Telefonnummer 01/50 195-

222 bzw. auf  bestattungwien.at/ und als download 

 bestattungwien.at/eportal2/ep/downloadTracker.do/

path/media/files/2016/16_bestattung_ratgeber_low_

vorl_181921.pdf?oid=80272&type=PDF 

http://www.oehkv.at/wp-content/uploads/2019/05/Web-Version-Broschuere-2018-klein.pdf
http://www.oehkv.at/wp-content/uploads/2019/05/Web-Version-Broschuere-2018-klein.pdf
http://hauptverband.at/portal27/hvbportal/content?contentid=10007.693669&viewmode=content
http://hauptverband.at/portal27/hvbportal/content?contentid=10007.693669&viewmode=content
https://www.bestattungwien.at/eportal3/
https://www.bestattungwien.at/media/files/2016/16_bestattung_ratgeber_low_vorl_181921.pdf
https://www.bestattungwien.at/media/files/2016/16_bestattung_ratgeber_low_vorl_181921.pdf
https://www.bestattungwien.at/media/files/2016/16_bestattung_ratgeber_low_vorl_181921.pdf


Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz  
informiert über wichtige Fragen zum Thema Behinderung.
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